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Vertraulich ! 

 

Kabinettsprotokoll Nr. 208 

vom 30. Juli 1920. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen die Staatssekretäre Dr. E l l e n b o g e n, 

H a u e i s, H e i n l und Dr. R e i s c h; ferner die Unterstaatssekretäre M i k l a s und Dr. 

R e s c h. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m, 

vom Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft: Sektionschef Dr. A l t e r; 

ferner zu Punkt 8: vom Staatsamt für Inneres und Unterricht: Ministerialrat R u b e r. 

von der Staatskanzlei: Ministerial-Vizesekretär Dr. M e r k l; 

zu Punkt 9: vom Staatsamt für Inneres und Unterricht, Unterrichtsamt: Sektionschef Dr. 

K e l l e. 

 

Vorsitz: 

Staatssekretär Dr. M a y r. 

 

Dauer: 

14.00 – 19.00 

 

Reinschrift (41 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift (zweifach), Entwurf der TO 

Geheimer Anhang zum KRP Nr. 208 betr. Beschlagnahme eines mit Kriegsmaterial nach 

Jugoslavien bestimmten Schiffes, einen Munitionstransport für die Tschechoslovakei und 

Munitionsverleihe an die Hirtenberger Patronenfabrik (3 Seiten)  

Beilage zum Geheimen Anhang betr. Referat über die Munitionsverleihe an die Hirtenberger 

Munitionsfabrik (1 Seite) 

Anhang zum KRP Nr. 208 betr. Personalangelegenheit (fol. 3) mit Tabelle über drei 

Personalanträge (8 Seiten) 

 

Inhalt: 
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1. Durchführung des Getreidebewirtschaftungsgesetzes in Oberösterreich. 

2. Beraubung des Waffenmagazins in Fürstenfeld. 

3. Einwendungen der Reparationskommission gegen den mit der russischen Regierung 

abgeschlossenen Vertrag über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen. 

4. Kontrolle der Ausgabengebarung durch die Reparationskommission. 

5. Forderungen der Pensionisten. 

6. Nachträgliche Genehmigung der dringlichkeitshalber bereits verfügten Kundmachung 

mehrerer Gesetzesbeschlüsse der Nationalversammlung. 

7. Beitritt der Staatsregierung zu mehreren Gesetzesbeschlüssen der 

Nationalversammlung. 

8. Vollzugsanweisung zur Wahlordnung. 

9. Regelung des Archivwesens. 

10. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen über den Wirkungskreis und die 

Geschäftsordnung des Zivilkommissariates im Staatsamt für Heerwesen. 

11. Reihung des Staatsamtes für Äußeres in der Liste der österreichischen Staatsämter.  

12. Gesetzentwurf über die Fürsorgeerziehung 

13. Gesetzentwurf über die Beitragsleistung des Staates zum Volksschulaufwand im Jahre 

1920. 

14. Auflösung des liquidierenden gemeinsamen Finanzministeriums, des liquidierenden 

österreichischen Obersten Rechnungshofes und des liquidierenden gemeinsamen 

Obersten Rechnungshofes. 

15. Beitritt Österreichs zum revidierten Berner Übereinkommen über den Schutz von 

Werken der Literatur und Kunst. 

16. Regelung der Versorgungsgenüsse der vertragsmäßig bestellten Gerichtsirrenärzte des 

Landesgerichtes in Wien und ihrer Angehörigen. 

17. Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Bewilligung 

zur Einhebung von Umlagen und Auflagen für das Jahr 1920 in der Gemeinde 

Leobersdorf. 

18. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen über die Einhebung und 

Abschreibung der direkten Steuern in den durch die Kämpfe mit den südslavischen 

Streitkräften und durch die südslavische Besetzung betroffenen Gebietendes Landes 

Kärnten. 

19. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen, betreffend die Abänderung einiger 

Bestimmungen der Satzungen des Abrechnungsamtes. 
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20. Kosten der Personalvertretungen der Eisenbahn, Post- und Telegraphenbediensteten. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 2 betr. Telegramm und Telephondepesche über den Waffenraub in 

Fürstenfeld (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Bemerkungen der Staatskanzlei z. Zl. 1501/5-1920 zur Frage der 

Wahlberechtigung jener Personen, denen der Staatsvertrag von St. Germain die öst. 

Staatsbürgerschaft aberkennt mit Ergänzungen (18 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Vortrag zur Regelung des Archivwesens (4 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 1750/1920 über die 

Vollzugsanweisung für den Wirkungskreis und die Geschäftsordnung des Zivilkommissariats 

im StA. f. Heereswesen mit Vollzugsanweisung (5 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 11 betr. Antrag des StA. f. Äußeres Zl. 42.149/6-1920 hinsichtlich der 

Reihung des StA. f. Äußeres in der Liste der öst. Staatsämter (2 Seiten, gedruckt, zweifach) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Antrag des StA. f. soziale Verwaltung Zl. 17.293 wegen 

Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs über die Fürsorgeerziehung (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Gesetz über die Fürsorgeerziehung mit Begründung (41 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Vortrag des StA. f. Finanzen Zl. 50.482 über die Beitragsleistung 

des Staates zum Volksschulaufwand 1920 (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Gesetzesentwurf über die Beitragsleistung des Staates zum 

Volksschulaufwand 1920 mit Bemerkungen (8 Seiten, gedruckt, zweifach) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Bericht des StA. f. Finanzen Zl. 7787 über die Auflösung des liqu. 

Gemeinsamen Finanzministeriums, des liqu. österr. Obersten Rechnungshofes und des liqu. 

Gemeinsamen Obersten Rechnungshofes (5 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Antrag des StA. f. Justiz auf Erteilung der Genehmigung der 

Staatsregierung zur Beitrittserklärung zum revidierten Berner Übereinkommen über den 

Schutz von Werken der Literatur und Kunst (3 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 15 betr. die Zwischenstaatlichen Vereinbarungen zum Schutze des 

Urheberrechts an Werken der Literatur und Kunst (32 Seiten) 

Beilage zu Punkt 16 betr. Antrag des StA. f. Justiz auf Regelung der Versorgungsgenüsse der 

vertragsmäßig bestellten Gerichtsirrenärzte des Landesgerichts in Wien und ihrer 

Angehörigen (3 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 17 betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über den 

Gesetzesbeschluss des nö. Landtages zur Einhebung von Umlagen und Auflagen für das Jahr 
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1920 in der Gemeinde Leobersdorf (1 Seite, zweifach) 

Beilage zu Punkt 18 betr. Vollzugsanweisung des StA. f. Finanzen über die Einhebung und 

Abschreibung der direkten Steuern in den durch die Kämpfe mit den südslavischen 

Streitkräften und durch die südslavische Besetzung betroffenen Gebieten des Landes Kärnten 

(6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 19 betr. Vollzugsanweisung des StA. f. Finanzen über die Abänderung 

einiger Bestimmungen der Satzungen des Abrechnungsamtes (1 Seite, gedruckt) 

 

1. 

Durchführung des Getreidebewirtschaftungsgesetzes in Oberösterreich. 

Ministerialrat Dr. G r ü n b e r g e r berichtet, es sei gestern in Linz in einer Sitzung, an 

welcher sämtliche Landtagsmitglieder sowie die Nationalräte aus Oberösterreich 

teilgenommen hatten, über Antrag des Landeshauptmann H a u s e r der einstimmige 

Beschluss gefasst worden, dass das in Oberösterreich für den freien Einkauf verfügbare 

Getreide in Oberösterreich zu verbleiben habe und das Land das ex contingent-Getreide für 

die Versorgung der heimischen Bevölkerung selbst aufkaufen werde. Die Preisbestimmung 

werde durch eine aus Vertretern aller Parteien bestehende Kommission erfolgen. Durch 

diesen Beschluss sei die Gewähr dafür geboten, dass das oberösterreichische Kontingent 

vollkommen werde erfasst werden. Sollte das Kontingent zur allgemeinen Versorgung nicht 

ausreichen, so würden die aus dem aufgekauften ex contingent-Getreide geschaffenen 

Reserven hiezu herangezogen werden, so zwar, dass ein Zuschub von Importgetreide nach 

Oberösterreich überhaupt nicht werde platzgreifen müssen. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r hält die Durchführung dieses Beschlusses als dem Gesetze 

widersprechend für absolut unzulässig. Nach dem Gesetze könne das überschüssige Getreide 

frei verkauft werden. Es sei nicht einzusehen, warum beispielsweise Wien vom freien Einkauf 

des oberösterreichischen Getreides ausgeschlossen sein solle. Diese Regelung, die das Ende 

der staatlichen Getreidebewirtschaftung bedeute, hätte zur Folge, dass Oberösterreich, das 

einzige leistungsfähige Land, mit Getreide für das ganze Jahr eingedeckt, Wien hingegen 

ausschließlich auf das teuere Importgetreide angewiesen sei. 

Ministerialrat Dr. G r ü n b e r g e r verweist darauf, daß Wien niemals aus Oberösterreich 

mit Getreide versorgt worden sei. Oberösterreich selbst habe sich bisher regelmäßig nur bis 

Februar oder März aus der eigenen Ernte versorgt, von da ab habe die Versorgung mittels 

Zuschüben eingesetzt. 

Sektionschef Dr. A l t e r glaubt, dass durch diesen Beschluss vielleicht die exzessive 



208 - 1920 - 07 - 30 

5 
 

Preisbildung hintangehalten werden könnte. Er gebe es der Erwägung anheim, mit 

Oberösterreich auf der Grundlage zu verhandeln, dass das vom Lande aufgekaufte Getreide 

als nomine der Staatsverwaltung aufgekauft gelte. Sache des Staatsamtes für Volksernährung 

werde es dann sein zu verfügen, ob das Getreide im Lande zu verbleiben hätte, oder für 

andere Gebiete heranzuziehen sei. 

Unterstaatssekretär M i k l a s hält es für unzulässig, dass sich einzelne Länder in 

Ansehung der Getreideversorgung absperren und auswärtige Käufer einfach ausschließen. Es 

müsse jeder Partei, jedem Lande und jeder Organisation frei stehen, als Käufer aufzutreten. 

Allerdings könnten die oberösterreichischen Bauern nicht daran gehindert werden, nur einem 

der sich anbietenden Käufer, nämlich den Agenten des Landes Oberösterreich zu verkaufen. 

Nur dürfe unter keinen Umständen die Konkurrenz anderer Einkäufer von vorneherein 

ausgeschaltet werden. 

Ministerialrat Dr. G r ü n b e r g e r bemerkt, dass von einer Ausschaltung der Konkurrenz 

nicht die Rede gewesen sei. Es sei nur beschlossen worden, dass das Land das ex contingent-

Getreide selbst aufkaufen werde. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r glaubt, dass der von Oberösterreich beabsichtigten Regelung, 

die geeignet wäre, den wilden Handel hintanzuhalten, als einem Provisorium zugestimmt 

werden könnte. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r verweist nochmals auf die katastrophalen Folgen dieser 

Regelung für Wien, die insbesondere dann eintreten würden, wenn auch andere Länder den 

gleichen Vorgang wählen würden. Seine Partei müsse jede Verantwortung für die 

Konsequenzen ablehnen. Er stelle den Antrag, die in Oberösterreich geplante Regelung a 

limine abzulehnen. 

Der V o r s i t z e n d e gibt seiner Anschauung dahin Ausdruck, dass der in Rede stehende 

Beschluss nur dann ungesetzlich wäre, wenn Oberösterreich ein Monopol für den 

Getreideeinkauf beanspruchen würde. Dies sei jedoch nicht der Fall. Er glaube daher, dass der 

Beschluss nicht zu beanstanden wäre. Immerhin sollte nach seiner Meinung ein Beschluss des 

Kabinettsrates bis zu jenem Zeitpunkte verschoben werden, in welchen schriftliche 

Unterlagen für die Beschlussfassung zur Verfügung stehen. 

Der Kabinettsrat stimmt der Vertagung der Angelegenheit zu und beauftragt gleichzeitig 

den Leiter des Staatsamtes für Volksernährung inzwischen den Landeshauptmann H a u s e r 

und Landeshauptmannstellvertreter G r u b e r zu einer Besprechung einzuladen und sie von 

den Anschauungen der Kabinettsmitglieder in Kenntnis zu setzen. 
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2. 

Beraubung des Waffenmagazins in Fürstenfeld. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r bringt dem Kabinettsrate eine Meldung des Grenzabschnittes 

Fehring zur Kenntnis, wonach auf das Waffendepot in Fürstenfeld in der Nacht vom 29. auf 

den 30. Juli ein Überfall vollführt wurde. In der angegebenen Nacht gegen 2 Uhr morgens 

seien etwa 800 bis 1.000 in Zivil gekleidete Personen von der ungarischen Grenze her nach 

Überwältigung der beiden den Grenzdienst versehenden Gendarmen mit drei 

Lastenautomibilen in die Ortschaft eingedrungen, hätten sich des dortigen Waffenmagazins 

bemächtigt und daraus ca 4.000 Gewehre, 21 Maschinengewehre und große Bestände an 

Munition geraubt, die sie auf den mitgebrachten Automobilen nach Ungarn wegführten. 

Während dieser Zeit waren der Gendarmerieposten sowie die Telephonzentrale besetzt, 

ebenso die Wohnungen aller Gendarme umstellt und die Telephonleitung durchschnitten. 

Personen, die sich auf der Straße zeigten, wurden unter Misshandlungen festgenommen, dann 

beim Abzuge bis an die ungarische Grenze mitgeschleppt und erst dort freigelassen. 

Redner erklärt, dass der Vorfall einen eklatanten Völkerrechtsbruch darstelle, der 

eigentlich einen Kriegsfall bedeuten würde. Österreich könne diese Konsequenz nicht ziehen, 

ja nicht einmal zu Repressalien greifen, weil durch die ungarischen Retorsionsmaßnahmen die 

dort befindlichen Österreicher und österreichischen Vermögenschaften zu größerem Nachteil 

kämen als umgekehrt. Der Raub bestätige aber, dass Ungarn, wie auch die militärischen 

Rüstungen in Ödenburg und die Aufstellung einer österreichischen Legion in Zalaergerszeg 

beweisen, kriegerische Absichten gegen Österreich verfolge. Durch die Aussagen von 

Österreichern, welche für die Legion angeworben waren und aus Zalaergerszeg flüchteten, sei 

der Bestand dieser österreichischen Legion, den Ungarn der Entente gegenüber abgeleugnet 

hatte, einwandfrei erwiesen und dargetan worden, dass die ungarische Regierung die nach 

Zalaergerszeg entsandte Ententekommission irreführte, indem sie vor deren Eintreffen die 

Legion aus dem Lager entfernte und in den umliegenden Wäldern versteckte. Nach den 

Aussagen der nach Österreich zurückgekehrten Legionäre seien zwei ihrer Kameraden auf der 

Flucht ergriffen und standrechtlich erschossen worden. Sollte sich diese Angabe 

bewahrheiten, müsste auch deswegen von der ungarischen Regierung Genugtuung verlangt 

werden. Alle diese Vorkommnisse erhärten die Notwendigkeit, für Ungarn einen 

Nachrichtendienst einzurichten, damit Österreich von den Ereignissen, die sich dort 

vorzubereiten scheinen, nicht überrascht werde. 

Wegen des Überfalles auf das Waffenmagazin in Fürstenfeld beabsichtige Redner bei der 

ungarischen Regierung den schärfsten Protest einzulegen und volle Genugtuung und 
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Wiedergutmachung zu verlangen. Zur Ermöglichung eines Nachrichtendienstes bitte er, dem 

Staatssekretär für Heerwesen die Ermächtigung zu erteilen, der österreichischen 

Gesandtschaft in Ungarn einen Militärattaché beizugeben. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h verweist darauf, dass der Waffenraub in Fürstenfeld nun 

schon der dritte Angriff auf ein Waffendepot in Oststeiermark sei. Sogleich nach den beiden 

ersten Überfällen habe das Staatsamt für Heerwesen die Räumung der Waffendepots an der 

ungarischen Grenze angeordnet, doch sei die Wegbringung der Waffen an dem Widerspruche 

der steirischen Landesregierung und des Wehr- und Sicherheitsausschusses in Graz 

gescheitert. Letzterer habe sich bei seinem Einspruch auf einen einstimmigen Beschluss 

berufen, später sei jedoch eine telegraphische Beschwerde des sozialdemokratischen 

Mitgliedes des Wehr- und Sicherheitsausschusses Landesrates R e s e l beim Staatsamt für 

Heerwesen gegen diesen Beschluss eingelaufen aus welchem hervorging, dass R e s e l der 

betreffenden Sitzung nicht beigewohnt hatte. Seither habe das Staatsamt für Heerwesen den 

Räumungsauftrag wiederholt erneuert, doch habe sich die Landesregierung, zuletzt in einer 

persönlichen Vorsprache des Landeshauptmannes Dr. R i n t e l e n und des Landesrates 

P r i s c h i n g der Durchführung jedesmal widersetzt, so dass sie unterbleiben musste. 

Auch vor dem jetzigen Überfall habe der Bürgermeister von Fürstenfeld die amtlichen 

Stellen benachrichtigt, dass gegen das Waffendepot ein Überfall geplant werde, doch sei auch 

diesmal von der Landesregierung nichts veranlasst worden, um die Magazinsbestände in 

Sicherheit zu bringen. Alle diese Begleitumstände hätten in der Bevölkerung eine überaus 

erregte Stimmung hervorgerufen, die zu gefährlichen Zwischenfällen führen könnte, wenn die 

Staatsregierung diesmal nicht, mit aller Energie einschreite. Redner halte es daher für 

unbedingt notwendig, dass der jetzige Vorfall und seine Vorgeschichte der Öffentlichkeit zur 

Kenntnis gebracht und festgestellt werde, dass das Staatsamt für Heerwesen für den mit einer 

Schadenssumme von 4 ½ Millionen Kronen verbundenen Raub keinerlei Verantwortung 

treffe. Weiters müsse sofort der Abtransport der restlichen Waffen aus Fürstenfeld und des 

Waffendepots in Hartberg durchgeführt werden. Ferner wäre die sofortige Verstärkung des 

Grenzschutzes durch Militär und Gendarmerie zu verfügen. Die Bevölkerung bringe mit den 

Vorfällen den Landesgendarmeriekommandanten von Steiermark, Gendarmerie-

Oberinspektor P e i n l i c h in Zusammenhang. Dieser versehe obwohl bereits in den 

dauernden Ruhestand versetzt, über besonderen Wunsch des Landeshauptmannes Dr. 

R i n t e l e n die Geschäfte weiter und habe bereits in früheren Fällen durch sein Verhalten 

unter der Arbeiterschaft Erbitterung hervorgerufen. Es wäre nun gewiss eine große 

Entspannung der Situation, wenn Peinlich ehestens von der Führung des 
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Landesgendarmeriekommandos enthoben würde. 

Redner verweist in diesem Zusammenhange darauf, dass ebenso der Widerstand der 

steirischen Landesregierung gegen die Aufstellung des steirischen Heereskontingentes in der 

vorgesehenen Stärke mit aller Energie überwunden und getrachtet werden müsse, auch das 

steirische Kontingent raschestens auf den vollen Stand zu bringen. 

Unterstaatssekretär Miklas glaubt, dass das gegenwärtige Proporzkabinett nicht die Kraft 

besitze, die vom Vorredner gekennzeichneten innerpolitischen Verwicklungen zu lösen, er 

wünsche daher, dass der Hauptausschuss zur Fällung einer politischen Entscheidung 

einberufen werde. Die Wegbringung der Waffen von der ungarischen Grenze müsse 

unbedingt geschehen bis auf jenen Teil, der etwa für den verstärkten Grenzschutz benötigt 

werde. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r regt die Entsendung von Vertretern des Staatsrates für 

Heerwesen an Ort und Stelle an, welche die entsprechende Vollmacht zu erhalten hätten, alle 

notwendigen Verfügungen unmittelbar zu treffen. 

Der V o r s i t z e n d e wünscht, dass vor der Entfernung des 

Landesgendarmeriekommandanten P e i n l i c h von seinem Dienstposten zunächst der 

Landeshauptmann gehört und diesem auch die bevorstehende Wegschaffang der Waffen aus 

Fürstenfeld und Hartberg zur Kenntnis gebracht werde. 

In der weiteren Debatte erklären sich die Staatssekretäre Dr. R e n n e r und Dr. 

D e u t s c h mit der Einberufung des Hauptausschusses einverstanden, betonen jedoch, dass 

dadurch die Regierung nicht der Verantwortung enthoben werde, alle unmittelbar 

notwendigen Maßnahmen selbständig zu verfügen. 

Der Kabinettsrat erteilt sohin dem Staatssekretär für Heereswesen die Ermächtigung, über 

den Überfall auf das Waffenmagazin in Fürstenfeld und seine Vorgeschichte eine amtliche 

Pressenotiz auszugeben. Ferner erklärt sich der Kabinettsrat damit einverstanden, dass der 

Staatssekretär für Heerwesen die Räumung der Waffendepots in Fürstenfeld und in Hartberg 

unter gleichzeitiger Verständigung der Landesregierung in Graz anordne und zur Klarstellung 

sowohl des Herganges bei der Beraubung des Waffendepots in Fürstenfeld wie der zur 

weiteren Sicherung erforderlichen Maßnahmen Vertreter nach Steiermark entsende. Weiters 

werden die Staatssekretäre für Heereswesen und für Inneres und Unterricht beauftragt, die 

möglichste Verstärkung des Grenzschutzes gegen Ungarn vorzunehmen. Der Präsident der 

Nationalversammlung ist von dem Wunsche des Kabinettsrates in Kenntnis zu setzen, dass 

möglichst rasch der Hauptausschuss behufs Stellungnahme zur gegenwärtigen politischen 

Lage zu einer Sitzung einberufen werde. In der betreffenden Sitzung wird auch die Frage der 
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Entfernung des Landesgendarmeriekommandanten P e i n l i c h von diesem Dienstposten zu 

erörtern sein; der Staatssekretär für Inneres und Unterricht wird eingeladen, bis dahin alle 

Vorbereitungen für die Abberufung P e i n l i c h ’ s zu treffen. 

Die Vorschläge des Staatssekretärs für Äußeres, betreffend die Erhebung eines Protestes 

wegen des Überfalles in Fürstenfeld bei der ungarischen Regierung und die Forderung nach 

Genugtuung und Wiedergutmachung werden genehmigt. Der Staatssekretär für Heereswesen 

wird ermächtigt, wegen Beigabe eines Militärattaché‘s zur österreichischen Gesandtschaft in 

Budapest einvernehmlich mit dem Staatsamte für Finanzen im Kabinettsrate die 

erforderlichen Anträge zu stellen. 

 

3. 

Einwendungen der Reparationskommission gegen den mit der russischen Regierung 

abgeschlossenen Vertrag über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r teilt mit, dass der mit der russischen Regierung 

abgeschlossene Vertrag über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen bei der 

Reparationskommission arge Missverständnisse ausgelöst habe. Sir William G o o d e habe 

sich insbesondere darüber beschwert, dass die Reparationskommission nicht vor dem 

Abschluss des Vertrages in Kenntnis gesetzt worden sei. Redner müsse ausdrücklich 

feststellen, dass der Staatsvertrag von St. Germain keine Bestimmung aufweise, wonach diese 

Angelegenheit die Reparationskommission, die ein ganz bestimmtes Mandat habe, berühre. 

Ein Recht zur Stellungnahme in dieser Sache hätten lediglich die Botschafterkonferenz oder 

die Gesandten der einzelnen Staaten. Er bespricht sodann die bei den Gesandtschaften vor der 

Abtransportierung K u n ‘ s unternommenen diplomatischen Schritte sowie die dem 

Vertragsabschluss vorangegangenen Verhandlungen und bringt weiters die ihm 

zugekommene Note der Reparationskommission vom 24. Juli d. J. zur Verlesung, welche 

folgenden Wortlaut hat: 

„Herr Minister ! 

Die Aufmerksamkeit der österreichischen Sektion der Reparationskommission wurde auf 

ein Übereinkommen zwischen der österreichischen Regierung und den russischen Sowjets 

betreffend die Heimsendung der Kriegsgefangenen gelenkt. 

Der Sektion wurde auch die Abschrift eines Briefes des Ministers des Äußern Dr. Renner 

an Sir William Goode vorgelegt, mit welchem derselbe die Gründe dieses Übereinkommen 

darstellt. 

Die österreichische Sektion der Reparationskommission bittet Sie, sich die Note vom 21. 
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Mai 1920, betitelt: „Avances à l’Autriche“ vor Augen zu halten, nach deren Wortlaut der 

österreichischen Sektion die Kontrolle gewisser Kredite für die Heimbeförderung, welche 

entstanden sind, oder entstehen werden, zusteht und wonach sie demgemäß zu handeln befugt 

ist. 

In ihrer Eigenschaft als Interessenvertreterin mehrerer kreditgewährender Nationen, muss 

die österreichische Sektion auf die schwere Gefahr eines Übereinkommens zwischen der 

österreichischen Regierung und den Sowjets hinweisen, sobald sie denselben Konzessionen 

wirtschaftlicher Natur ohne vorherige Verständigung der Reparationskommission einräumt. 

Die österreichische Sektion möchte außerdem ihre Aufmerksamkeit auf die besonders 

schwerwiegende Tatsache lenken, dass das Übereinkommen mit den Sowjets in formellem 

Widerspruch zu den Bestimmungen des Friedensvertrages von St. Germain steht. Die 

österreichische Sektion erachtet es als geboten, es der österreichischen Regierung nicht zu 

verbergen, dass ihr deren Vorgang in diesem Falle tief bedauerlich scheint.“ 

Staatssekretär Dr. R e n n e r erbittet sich die Ermächtigung, diese Note wie folgt 

beantworten zu dürfen: 

In Beantwortung des Schreibens vom 24. Juli l. J. beehrt sich die Regierung mitzuteilen 

dass in dem über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen aus Russland abgeschlossenen 

Vertrag keine wirtschaftlichen Zugeständnisse gemacht, sondern nur vereinbart wurde, dass 

auf Grund von durch die Regierungen zu erteilenden Vollmachten über die Wiederaufnahme 

der wirtschaftlichen Beziehungen verhandelt werden soll. Diese Vollmachten sind bisher 

weder von österreichischer noch von russischer Seite erteilt worden. Die österreichische 

Regierung wird, ehe sie in solche Verhandlungen eintritt, die Reparationskommission 

verständigen. 

In der Note vom 24. Juli heißt es ferner, dass der Kriegsgefangenen-Vertrag mit 

Bestimmungen des Vertrages von St. Germain im Widerspruch stehe. Wir müssen zunächst 

die Mitteilung abwarten, welches die Widersprüche sein sollen, können aber schon jetzt 

erklären, dass der Vertrag über die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen keine von uns im 

Frieden von St. Germain übernommene Verpflichtung aufheben oder einschränken kann, dass 

wir vielmehr die übernommenen Verpflichtungen durchaus erfüllen werden. 

Endlich soll zur Klarstellung des formalen Vorganges noch Folgendes bemerkt werden: Im 

Monat Mai erhielten wir von dem russischen Vertreter in Berlin die Zusicherung, dass der 

zwischen Deutschland und Russland abgeschlossene Vertrag über die Kriegsgefangenen auch 

auf unsere Gefangenen Anwendung finden werde. Anfangs Juni erfuhren wir, dass unsere 

Offiziere in Russland zurückgehalten werden, weil wir angeblich Polen Waffen und Munition 
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geliefert hatten. Gegen Ende Juni bekamen wir die Nachricht, dass aus dem gleichen Grunde 

auch die Transporte österreichischer Mannschaften aus Russland eingestellt wurden. Deshalb 

wurde der Abgeordnete R i c h t e r, Vizepräsident der Kriegsgefangenen-Kommission der 

Nationalversammlung, nach Berlin entsendet, um mit dem russischen Vertreter neuerlich zu 

verhandeln. Dieser wies den Abgeordneten R i c h t e r an den russischen Vertreter in 

Kopenhagen. Mit diesem hat R i c h t e r den, dem deutschen im wesentlichen analogen 

Vertrag am 5. Juli abgeschlossen und nach Wien nur kurz die Tatsache des Abschlusses 

telegraphiert. Am 12. Juli kehrte Abgeordneter R i c h t e r nach Wien zurück. Hierauf wurde 

der Hauptausschuss der Nationalversammlung und der Kabinettsrat für den 14. 

beziehungsweise 15. Juli einberufen. Abgeordneter R i c h t e r legte dem Hauptausschusse 

und dem Kabinettsrat den Vertrag vor, der einstimmig angenommen und am folgenden Tag 

publiziert wurde. Die Eile, in der dies geschehen ist, war nur durch Gründe der 

Menschlichkeit und wichtige innerpolitische Gründe diktiert. Dass hiedurch was nicht voraus 

gesehen werden konnte Anstoß bei der Reparationskommission erregt wurde, bedauert die 

Regierung sehr. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

4. 

Kontrolle der Ausgabengebarung durch die Reparationskommission. 

Sektionschef Dr. G r i m m berichtet auf Grund einer kürzlich mit dem Sekretär der 

Finanzabteilung der Reparationskommission und dem Chef dieser Abteilung geführten 

Unterredung, dass sich die Reparationskommission demnächst mit dem Staatsamt für 

Finanzen wegen Einführung einer weitgehenden Kontrolle der Ausgabengebarung, sowie 

wegen Durchsetzung von Ersparungsmaßnahmen und Aufteilung der Vorkriegsschulden in 

Verbindung setzen werde. Es sei zu gewärtigen, dass über einzelne Voranschlagsposten werde 

Aufklärung verlangt werden. 

Nachdem Redner noch die im Zusammenhange damit allenfalls zu treffenden personellen 

Maßnahmen zur Erwägung gestellt hatte, beschließt der Kabinettsrat über Antrag des 

Staatssekretärs Dr. R e n n e r die Angelegenheit dem Hauptausschusse der 

Nationalversammlung zu unterbreiten. 

 

5. 

Forderungen der Pensionisten. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, dass die paritätische Lohnkommission die Gewährung der 
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einmaligen Notaushilfe an die Staatsangestellten ohne jede Klausel zur Kenntnis genommen 

und das Petit gestellt habe, diese Aushilfe sei in den Monaten August und September zu 

wiederholen. Er habe diese Forderung namens der Regierung entschiedenst abgelehnt. Bei 

diesem Anlasse wurde auch auf die Notwendigkeit eines Ausgleiches zwischen der 

verschiedenen Behandlung der Dezember-Jänner-Pensionisten und der Februar-März-

Pensionisten verwiesen. Der Vorsitzende ersucht das Staatsamt für Finanzen dem Kabinettsrat 

zum Zwecke dieses auch von den politischen Parteien gewünschten Härtenausgleiches einen 

Vorschlag zu unterbreiten, der sodann dem Hauptausschusse vorzulegen sein wird. 

Sektionschef Dr. G r i m m nimmt diesen Wunsch zur Kenntnis und ersucht, dass zu den 

Verhandlungen des Hauptausschusses ein Vertreter des Staatsamtes für Finanzen zugezogen 

werde. 

 

6. 

Nachträgliche Genehmigung der dringlichkeitshalber bereits verfügten Kundmachung 

mehrerer Gesetzesbeschlüsse der Nationalversammlung. 

Der V o r s i t z e n d e erbittet und erhält vom Kabinettsrate die nachträgliche 

Genehmigung zu der dringlichkeitshalber bereits verfügten Kundmachung nachstehender von 

der Nationalversammlung beschlossener Gesetze: 

1.) über die Führung des Staatshaushaltes vom 1. August bis 31. Dezember 1920, 

2.) betreffend die Bestandverträge über Grundstücke, die als Spiel-, Sport- oder 

Turnplätze in gemeinnütziger Weise verwendet werden (Spielplatzschutzgesetz), 

3.) betreffend die Anforderung von Grundstücken für die gemeinnützige 

Verwendung als Spiel-, Sport-oder Turnplätze (Spielplatzanforderungsgesetz), 

4.) betreffend die Verwendbarkeit der von der Gemeinde Salzburg auf Grund des 

mit landesgesetzlicher Ermächtigung aufgenommenen Anlehens auszugebenden 

Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs-, Pupillar- 

und ähnlichen Kapitalien, 

5.) über die Abänderung des Gesetzes vom 21. Mai 1873, R.G.B1. Nr. 87, in 

betreff der den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften ankommenden 

Begünstigungen in Ansehung der Stempel- und der unmittelbaren Gebühren, 

6.) betreffend die Dienstverhältnisse der unter Artikel IV des Gesetzes vom 25. 

Jänner 1914, R.G.Bl. Nr.15, fallenden Postdienerschaft mit Dienstprüfung, 

7.) über die Verwendbarkeit der vierprozentigen Teilschuldverschreibungen des 

vom Lande Oberösterreich auf Grund des von der Staatsregierung genehmigten 
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Landtagsbeschlusses vom 21. Juni 1920 aufzunehmenden Anlehens im Nennbetrage 

von 300 Millionen Kronen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs-, Pupillar- 

und ähnlichen Kapitalien, 

8.) wegen Erhöhung einiger Verbrauchsabgaben, 

9.) über eine Verlängerung der Gerichtsferien. 

 

7. 

Beitritt der Staatsregierung zu mehreren Gesetzesbeschlüssen der Nationalversammlung. 

Über Vorschlag des V o r s i t z e n d e n erhebt der Kabinettsrat gegen die von der 

Nationalversammlung beschlossenen Gesetze 

1.) über die Voraussetzungen der Übernahme österreichischer Kriegsanleihe als 

Schuld der Republik Österreich, 

2.) über die Handhabung der Disziplinarstrafgewalt im Heere 

(Heeresdisziplinargesetz), 

3.) über die allgemeine Erwerbsteuer für die Steuerjahre 1918, 1919, 1920 und die 

Grundsteuer für das Steuerjahr 1920, 

4.) betreffend den Gewerbeantritt durch berufswechselnde Militärpersonen, 

5.) betreffend das Gemeindeüberweisungegesetz, 

6.) betreffend Maßregeln zur Verhütung des Rückfalls, 

7.) über Maßnahmen für die Behandlung ehemals österreichischer Zivilstaats-

(Staatsbahn-) Angestellten aus Anlass ihrer Übernahme in den Dienst der Republik 

Österreich, 

8.) über die Verwendbarkeit der von der Gemeinde Graz auf Grund des mit 

landesgesetzlicher Ermächtigung aufgenommenen Anlehens vom Jahre 1920 

auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von 

Stiftungs-, Pupillar- und ähnlichen Kapitalien, 

9.) womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 17. März 1920, St.G.Bl. Nr. 

120, ergänzt und abgeändert werden (Nachtrag zum Militärabbaugesetz), 

10.) über außerordentliche Staatszuschläge zu den direkten Steuern sowie über 

Sonderbestimmungen hinsichtlich der Verjährung des Rechtes zur Bemessung und 

Einforderung von Abgaben (Staatszuschlagsgesetz vom Jahre 1920), 

11.) über die Gewährung von Gebührenbefreiungen aus Anlass der 

Vereinheitlichung des Krankenkassenwesens, 

12.) betreffend die Pensionsversicherung von Angestellten, 
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13.) betreffend die Einführung der elektrischen Zugsförderung auf den 

Staatsbahnen der Republik Österreich und 

14.) betreffend die Personalsteuernovelle vom Jahre 1920 keine Vorstellung. 

Die erwähnten Gesetze sind demgemäß nach Gegenzeichnung durch den Leiter der 

Staatskanzlei und die zuständigen Sekretäre des Präsidenten der Nationalversammlung zur 

Fertigung vorzulegen. 

 

8. 

Vollzugsanweisung zur Wahlordnung. 

Der V o r s i t z e n d e gibt bekannt, dass der Gesetzgebungsdienst der Staatskanzlei gegen 

den Beschluss des Hauptausschusses vom 23. Juli 1. J., wonach in der Vollzugsanweisung zur 

Wahlordnung auch jene Personen, denen der Staatsvertrag von St. Germain die 

Staatsbürgerschaft aberkannt, als wahlberechtigt anerkannt werden sollen, eine Reihe von 

Bedenken erhoben habe. 

Die Äußerung des Gesetzgebungsdienstes führe aus, dass der Hauptausschuss den 

Standpunkt eingenommen habe, der Staatsvertrag von St. Germain erzeuge nicht unmittelbar 

allgemein verbindliches Recht, sondern bedürfe, soweit er Rechte und Pflichten der 

Staatsbürger berühre, zu seiner Wirksamkeit erst der Schaffung besonderer gesetzlicher 

Unterlagen, sei es durch Abänderung bestehender oder durch Erlassung neuer Gesetze. Diese 

Anschauung widerspreche jedoch ebenso sehr der herrschenden rechtswissenschaftlichen 

Auffassung wie der bisherigen österreichischen Praxis, die im Sinne der Verfassung 

namentlich auch im Falle des Staatsvertrages von St. Germain das unmittelbare, eines 

Durchführungsgesetzes nicht mehr bedürfende Inkrafttreten des Staatsvertrages nicht 

bezweifelt habe. Den Beweis dafür bilde, dass das Burgenland ohne eine Abänderung des 

österreichischen Gebietsgesetzes auf Grund des bloßen Inkrafttretens des Staatsvertrages als 

Bestandteil unseres Staatsgebietes betrachtet werde. Mit voller Deutlichkeit erscheine dieser 

Standpunkt im Motivenbericht zum Wehrgesetz niedergelegt, wo ausgesprochen sei, dass 

„Bestimmungen, die im Staatsvertrag festgelegt sind, im allgemeinen in den Entwurf nicht 

übernommen wurden, da sie durch seine Verlautbarung ohnedies Gesetzeskraft erlangen.“ 

Die Vollzugsanweisung zur Wahlordnung stünde, insoferne sie die in Rede stellende 

Kategorie bisheriger Staatsbürger als wahlberechtigt behandle, im Widerspruche zur 

Wahlordnung, also zu dem Gesetze, auf dessen Grundlage sie erlassen ist, und wäre in diesem 

Punkte zweifelsohne gesetzeswidrig und zugleich, da Vollzugsanweisungen gemäß Artikel 11 

des rezipierten Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, R.G.B1. Nr. 145, über die 



208 - 1920 - 07 - 30 

15 
 

Ausübung der Regierungs- und Vollzugsgewalt nur „auf Grund der Gesetze“ erlassen werden 

dürfen, verfassungswidrig. Dieser Umstand besitze insofern besondere praktische Bedeutung, 

als voraussichtlich der Verfassungs- und der Verwaltungsgerichtshof sowie namentlich der 

Wahlgerichtshof in die Lage kommen werden, die Giltigkeit dieser Bestimmung der 

Vollzugsanweisung zu überprüfen, wobei nach der Auffassung des Gesetzgebungsdienstes 

kein Zweifel bestehen könne, das die Gerichtshöfe die Ungiltigkeit der Bestimmung 

aussprechen würden. 

Die in Aussicht genommene Bestimmung der Vollzugsanweisung zur Wahlordnung würde 

sich jedoch nicht bloß zum Staatsrecht, sondern auch zum Völkerrecht in Widerspruch setzen 

und zwar insofern, als Artikel 230 des Staatsvertrages von St. Germain Österreich verpflichtet 

„die neue Staatsangehörigkeit, die von seinen Angehörigen gemäß den Gesetzen der alliierten 

und assoziierten Mächte und gemäß den Entscheidungen der zuständigen Behörden dieser 

Mächte, sei es auf dem Wege der Einbürgerung, sei es auf Grund einer Vertragsbestimmung 

etwa erworben ist oder erworben wird, anzuerkennen und auf Grund der neuerworbenen 

Staatsangehörigkeit diese Staatsangehörigen in jeder Richtung von jeder Pflicht gegenüber 

ihrem ursprünglichen Heimatstaate zu entbinden“. Bedeutsam dafür sei auch noch der Artikel 

70 des Staatsvertrages der bestimme „das (sic!) alle Personen, die das Heimatrecht in einem 

Gebiete besitzen, das früher zu den Gebieten der ehemaligen österreichisch-ungarischen 

Monarchie gehörte, ohne weiteres und unter Ausschluss der österreichischen 

Staatsangehörigkeit die Staatsangehörigkeit desjenigen Staates erwerben, der auf dem 

genannten Gebiete die Souveränität ausübt“. 

Die in der Ausstattung bisheriger österreichischer Staatsbürger die durch den Staatsvertrag 

von St. Germain die österreichische Staatsbürgerschaft verloren haben, mit dem Wahlrechte 

liegende Völkerrechtsverletzung trete besonders bei Berücksichtigung des Umstandes in die 

Erscheinung, dass das Wahlrecht in mehreren Ländern zugleich die Wahlpflicht begründet. 

Diese Völkerrechtsverletzung könnte sogar gemäß Artikel 69 des Staatsvertrages von St. 

Germain einer weiteren gerichtlichen Überprüfung durch den „ständigen internationalen 

Gerichtshof“ unterzogen werden, welcher der in der Vollzugsanweisung zum Ausdruck 

kommenden Auffassung der österreichischen Regierung unstreitig die Anerkennung versagen 

würde. 

Dazu kämen noch eine Reihe praktisch-politischer Bedenken namentlich die missliche 

Konsequenz, dass nach der beabsichtigten Regelung Ausländer auch zur 

Nationalversammlung gewählt werden könnten und als Abgeordnete dann mit dem wichtigen 

Rechte der Immunität ausgestattet wären. 
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Diese Einwendungen haben den sprechenden Staatssekretär veranlasst, die Bedenken 

gegen den Beschluss des Hauptausschusses den Präsidenten der Nationalversammlung mit der 

Anregung vorzubringen, die Einberufung einer neuerlichen Sitzung des Hauptausschusses 

zwecks Reassumierung des Beschlusses in Erwägung zu ziehen. 

Redner bittet der Kabinettsrat möge hievon Kenntnis nehmen.  

Staatssekretär Dr. R e n n e r widerspricht den geltend gemachten Bedenken. Nach seinen 

Darlegungen stehe es jedem Staate frei, an den politischen Rechten alle Personen teilnehmen 

zu lassen, welche er dafür in Aussicht nehme. Dies sei auch bei den Wahlen zur 

konstituierenden Nationalversammlung bezüglich der deutschen Reichsangehörigen der Fall 

gewesen. Der Beschluss des Hauptausschusses beinhalte eine klare Willensäußerung, die von 

den Regierungsämtern nicht frustriert werden dürfe; deren Sache sei es vielmehr nur, den 

Weg zu finden auf welchem der Wille des Hauptausschusses durchgeführt werden könne. 

Unterstaatssekretär M i k l a s erkennt an, dass der Ausschluss der Personen aus den durch 

den Friedensvertrag abgetretenen Gebieten, welche Österreicher sein wollen, eine politisch 

nahezu unerträgliche Härte bedeute; andererseits können aber die Beschlüsse des 

Hauptausschusses für die Regierung doch nur insoweit verbindlich sein, als sie keinen 

Widerspruch mit den Gesetzen enthalten. Im vorliegendes Falle sei zweifellos ein 

Widerspruch mit dem Gesetzeskraft tragenden Staatsvertrag von St. Germain gegeben, der 

zwar durch eine entsprechende Fassung des Wahlgesetzes selbst hätte überbrückt werden 

können, sich durch eine Vollzugsanweisung aber nicht beseitigen lasse. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r erwidert, der Friedensvertrag schaffe nur hinsichtlich jener 

Materien unmittelbar wirksames Recht, auf deren Regelung er direkt abgestellt ist. In allen 

anderen Belangen bedürfe es erst einer besonderen gesetzlichen Durchführung. In der Frage 

der Staatsbürgerschaft und des Wahlrechtes bilde der Friedensvertrag jedesfalls keine 

ausschließliche Rechtsquelle, ebenso wie er auch das Gebietsgesetz als solches nicht aufhebe. 

Die Staatsbürgerschaft der in Österreich lebenden Personen aus Deutschböhmen, dem 

Sudetenland, dann Südböhmen und Südmähren sei zudem im Staatsvertrag von St. Germain 

und im Sondervertrag der Entente mit der Tschechoslovakei, zu dessen Anerkennung 

Österreich nach dem Staatsvertrag von St. Germain gleichfalls verpflichtet ist, durchaus 

widersprechend geregelt, sodass hier eine Lücke klaffe. Bei dieser Sachlage obwalte also kein 

Bedenken, das Wahlrecht einfach nach dem gegenwärtigen Stande unserer Gesetze zu 

umschreiben und das Gebietsgesetz als Rechtsgrundlage für die Zuerkennung der 

Wahlberechtigung zu berufen. 

Sektionschef Dr. G r i m m wendet gegen den Beschluss des Hauptausschusses ein, dass er 
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auf staatsfinanzielle Interessen nicht Bedacht nehme und die ganze seit Oktober 1919 

eingehaltene Praxis bei der Zulassung von Staatspapieren zur Kontrollbezeichnung umstoße. 

Während bis zum Oktober 1919 eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur 

Kontrollbezeichnung das Vorliegen der Staatsbürgerschaftserklärung gewesen sei, habe der 

20. Durchführungserlass zur 3. Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen vom 14. 

April 1919, St.G.Bl. Nr. 230, über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften, 

die Sicherung der Vermögensabgabe mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Staatsvertrages 

von St.Germain den Nachweis der Zuständigkeit in einer Gemeinde der Republik Österreich 

gefordert. Wenn nunmehr auf Grund der Staatsbürgerschaftserklärung das Staatsbürgerrecht 

in seinem vollen Umfange zugestanden werden sollte, wäre die Folge, dass der 

Kriegsanleihebesitz aller in den Nationalstaaten heimatberechtigten Personen, soweit sie die 

Staatsbürgerschaftserklärung abgegeben haben, und die übrigen Voraussetzungen für die 

Kontrollbezeichnung zutreffen, kaum mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg von der Zulassung 

zur Kontrollbezeichnung ausgeschlossen werden könnte. Die umfangreiche in dem erwähnten 

Durchführungserlass angeordnete Revision der bereits zur Kontrollbezeichnung zugelassenen 

Kriegsanleihen und der dadurch bereits in zahlreichen Fällen bewirkte Widerruf der 

seinerzeitigen Zulassung zur Kontrollbezeichnung würde also hinfällig. 

Die größte Zahl dieser Fälle betreffe Personen aus den Sudetenländern, so dass dem Staat 

durch die Anerkennung deren Staatspapiere und Kriegsanleihen als österreichischer Anteil 

eine schwere finanzielle Belastung erwachsen würde. 

Aus diesen Gründen hätte das Staatsamt für Finanzen an den Widerruf des Beschlusses des 

Hauptausschusses das allergrößte Interesse. Sollte dies aber nicht möglich sein, es müsste in 

der Vollzugsanweisung wenigstens eine Formulierung gewählt werden, welche die Gültigkeit 

der Staatsbürgerschaftserklärung ausdrücklich nur auf das Wahlrecht beschränkt und alle 

anderen Rechtsfolgen als ausgeschlossen erklärt. 

Staatssekretär H a n u s c h tritt für die Durchführung des Beschlusses des 

Hauptausschusses, jedoch mit der von Sektionschef Dr. G r i m m vorgebrachten 

Einschränkung ein. Eine solche Einschränkung sei auch aus dem Grunde unerlässlich, weil 

sich in Österreich eine sehr große Anzahl von Invaliden aus den deutschen Gegenden der 

Tschechoslovakei befinden, die dann Anspruch auf die Versorgung durch den 

österreichischen Staat erheben könnten. 

Ministerialsekretär Dr. M e r k l führt aus, dass die Textierung der Vollzugsanweisung zur 

Wahlordnung gemäß des Beschlusses des Hauptausschusses sowohl das österreichische 

Staatsrecht als auch das Völkerrecht verletzen würde. Gerade den Personen, denen der 
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Staatsvertrag von St. Germain das österreichische Staatsbürgerrecht abspricht könne nicht 

einmal unsere Gesetzgebung, geschweige denn eine zum Wahlgesetze in Widerspruch 

tretende Vollzugsanweisung das Wahlrecht zusprechen oder gar die Wahlpflicht auferlegen. 

Es gehe auch schwerlich an, einzelne Bestimmungen des Staatsvertrages als unmittelbar 

wirksam, andere Bestimmungen jedoch, die gleicherweise formuliert sind, als eines 

Durchführungsgesetzes bedürftig zu behandeln. Ferner sei es bedenklich, den Personen, die 

man gelegentlich der Wahlen als Staatsbürger behandelt, im übrigen die aus der 

Staatsbürgerschaft sich ergebenden Rechte abzusprechen. Die Herausgabe der 

Vollzugsanweisung in der vom Hauptausschusse beschlossenen Fassung dürfte außer zu 

politischen Schwierigkeiten auch zu gerichtlichen Anfechtungen vor internationalen und 

staatlichen Instanzen Anlass geben und werden die Giltigkeit der Wahlen, soweit an ihnen 

Ausländer teilnehmen, in Frage stellen. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h erklärt, dass es der ausdrückliche Wille des 

Hauptausschusses sei, den Personen deutscher Nationalität aus den verloren gegangenen 

Gebieten das Wahlrecht, zuzuerkennen. Die Aufgabe der Regierung, die sonst in allen 

politischen Fragen die Entscheidung immer dem Hauptausschusse überlasse, könne nur darin 

bestehen, den Willen des Hauptausschusses zu verwirklichen und, soferne dazu die Erlassung 

einer Vollzugsanweisung nicht ausreichen sollte, Vorschläge für die entsprechenden 

gesetzlichen Vorsorgen zu erstatten. Durch den juristischen Streit über den Zusammenhang 

zwischen Staatsbürgerschaft und Wahlrecht dürfe aber die Hinausgabe der 

Vollzugsanweisung unter keinen Umständen aufgehalten werden, um dadurch nicht die 

Wahlen zu verzögern.  

Staatssekretär Dr. R o l l e r führt aus, dass es sich nicht darum handle, das Wahlrecht von 

Ausländern in der Verfassungsgrundlage festzulegen, sondern der in der Geschichte einzig 

dastehende Tatsache Rechnung zu tragen, dass politische Wahlen in eine Zeit fallen, in der 

die Staatsbürgerschaft eines sehr erheblichen Prozentsatzes der Bevölkerung (in Wien nach 

der Volkszählung von 1910 rund 1/4 der Bevölkerung und daher auch der Wählerschaft) noch 

ungeklärt sei. Die Verwendung verfassungsrechtlicher Analogien, erscheine daher bei dieser 

einmaligen Ausnahmsverfügung nicht am Platze. Auch die sachlichen Bedenken gegen die 

Zulassung von Personen, die formell Ausländer sind zur Wahl werden durch die Besonderheit 

des Falles entkräftet, denn es habe sich noch niemals ereignet, dass sich Optionen nicht bloß 

auf bestimmt abgegrenzte und verhältnismäßig kleine Gebiete, sondern wie jetzt auf ganze 

Staaten bezogen. 

Durch das Inkrafttreten des Staatsvertrages von St. Germain und des sogenannten 
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Minoritätenvertrages zwischen der Entente und der Tschechoslovakei werden alle aus den 

Sudetenländern stammenden Personen, auch wenn sie jetzt in einer österreichischen 

Gemeinde das Heimatrecht besitzen, mit Ausschluss der österreichischen Staatsbürgerschaft 

als Angehörige der Tschechoslovakei erklärt und müssten daher formell alle Rechte, 

Befugnisse und Ämter verlieren, die an den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft 

geknüpft sind. 

Zur Abschwächung dieser unhaltbaren Folgerungen seien zwar Vereinbarungen zwischen 

Österreich und der Tschechoslovakei getroffen worden, die aber augenblicklich noch nicht in 

Wirksamkeit stehen. 

Staatsrechtlich sei es allerdings nicht möglich, im Wege einer Vollzugsanweisung das 

Wahlrecht auf Personen auszudehnen, die nach dem Gesetze nicht wahlberechtigt sind; es 

müsste daher zur Erlassung eines Nachtragsgesetzes gegriffen werden. Dies hätte etwa zu 

bestimmen: „Personen, die auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain und der damit im 

Zusammenhang stehenden zwischenstaatlichen Abmachungen berechtigt sind, für die 

österreichische Staatsbürgerschaft zu optieren, besitzen das aktive und passive Wahlrecht 

unter denselben Voraussetzungen, wie österreichische Staatsangehörige. Die 

Abstimmungsgebiete sind wie Teile jenes Staates zu behandeln, in dessen Verwaltung sie 

stehen. Der Wahlpflicht sind diese Personen nicht unterworfen“. 

Ministerialvizesekretär Dr. M e r k l macht aufmerksam, dass die in der Äußerung des 

Gesetzgebungsdienstes der Staatskanzlei geltend gemachten völkerrechtlichen Bedenken auch 

für den Fall aufrecht bleiben, dass etwa im Wege eines Gesetzes den durch den Staatsvertrag 

von St. Germain der österreichischen Staatsbürgerschaft verlustig gegangenen Personen das 

Wahlrecht zugesprochen werden sollte. Schon gelegentlich der parlamentarischen 

Behandlung der seither in Kraft getretenen Wahlordnung sei die Frage des Wahlrechtes der 

fraglichen Ausländer aufgetaucht, nachdem jedoch der Gesetzgebungsdienst der Staatskanzlei 

juristische Bedenken erhoben hatte, vom Ausschusse nicht weiter in Verhandlung gezogen 

worden. In der Frage, inwieweit der Beschluss des Hauptausschusses die Regierung binde und 

von ihr durchgeführt werden müsse, sei zu bedenken, dass die Erlassung der 

Vollzugsanweisung in der Wahlordnung der Regierung im Einvernehmen mit dem 

Hauptausschuss übertragen sei, sodass die Regierung einen in entscheidender Weise 

mitbestimmenden Faktor darstelle, der überdies bei seiner Entscheidung im Gegensatz zum 

Hauptausschuss unter der Ministerverantwortlichkeit stehe. 

Nach einem Vorschlage der Staatssekretäre Dr. R e n n e r und B r e i s k y einigt sich der 

Kabinettsrat schließlich dahin, dass in die Vollzugsanweisung die vom Hauptausschusse 
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gewünschte Bestimmung in der Fassung aufzunehmen ist, dass unter den übrigen 

Voraussetzungen alle Personen als wahlberechtigt bezeichnet werden, soferne sie das 

Heimatsrecht in einer Gemeinde des Gebietes der Republik Österreich nach dem 

Staatsvertrage von St. Germain besitzen oder die Staatsbürgerschaft in der Republik 

Österreich auf Grund des Gesetzes vom 5. Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 91, erworben haben, 

beziehungsweise die Staatsbürgerschaft besitzen ohne gleichzeitig in Österreich 

heimatszuständig zu sein, oder in einer Gemeinde heimatsberechtigt sind, die nach dem 

Gebietsgesetze zur Republik Österreich gehört oder aber schließlich nach dem Staatsvertrage 

von St. Germain zugunsten der Republik Österreich optiert haben. 

Dem Hauptausschusse ist jedoch mitzuteilen, dass dieser Vorgang gewählt wurde, um 

seinen Beschluss vom 23. Juli ungeachtet der dagegen erhobenen juristischen Bedenken 

Rechnung zu tragen und der Hauptausschuss nunmehr darüber entscheiden möge, ob diese 

Bedenken nicht im Wege eines Nachtragsgesetzes beseitigt werden sollten. Der von 

Sektionschef Dr. G r i m m angeregte Vorbehalt wird als interne Richtschnur für das 

Vorgehen der Staatsämter aufgestellt. 

 

9. 

Regelung des Archivwesens. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Archivwesen in Österreich gegenwärtig einer 

einheitlichen, fachmännischen und wissenschaftlichen Leitung entbehre, obwohl mit 

Rücksicht auf die vollzogenen staatlichen Umwälzungen gerade dieser Verwaltungszweig 

einer Neuordnung dringend bedürfe, wenn sich nicht kaum mehr gutzumachende 

Versäumnisse schon in naher Zukunft für die Verwaltung und für die Wissenschaft schwer 

rächen sollen. Eine baldige Neuordnung liege auch im Interesse der Vereinfachung und 

Verbilligung der staatlichen Verwaltung. 

Deshalb habe er auf Ersuchen und im Vereine mit der Gewerkschaft der 

wissenschaftlichen Beamten Österreichs als Vorstand eines der größten staatlichen Archive 

schon vor längerer Zeit die Grundzüge für eine fachmännische Reform ausgearbeitet und 

gemeinsam mit den hervorragendsten Fachmännern durchberaten. 

Wir besitzen in unseren Archiven Schätze von außerordentlich großem wissenschaftlichem 

Werte, die auch für eine geregelte Verwaltung vielfach von großer Bedeutung sind. Nicht 

leicht ein anderer Staat könne sich darin mit uns messen. 

Je sorgfältiger wir diese Schätze hüten und pflegen, desto größer werde der praktische und 

wissenschaftliche Nutzen und die Anziehungskraft sein, die sie auf die gesamte 
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wissenschaftliche Welt auszuüben vermögen, und umso größer seien auch die 

wirtschaftlichen Vorteile, die wir daraus schöpfen können. 

Leider entbehren wir einer einheitlichen Verwaltung und Obsorge für unsere Archive, 

während andere Staaten, wie namentlich Preußen, Bayern, Italien und Frankreich, in dieser 

Beziehung schon längst mustergebend vorangegangen seien. Bei uns bestehe derzeit lediglich 

der Archivrat, der jedoch nach seiner Einrichtung dem ganzen Zweck nicht entspreche und 

auch wesentlich andere Aufgaben zu erfüllen habe. 

Die Frage einer einheitlichen Regelung des Archivwesens auf rein fachmännischer 

Grundlage sei nun insoferne in ein akutes Stadium getreten, als infolge der staatlichen 

Umwälzungen die früheren Unterschiede im der Verwaltung und Zugehörigkeit zwischen den 

Archiven der ehemaligen gemeinsamen Ministerien, der ehemaligen österreichischen 

Ministerien, der Statthaltereien und Landesregierungen und der autonomen Landesstellen 

verschwunden seien und sie alle nunmehr staatliche Archive darstellen. Für einzelne, und 

zwar gerade die bedeutendsten dieser Institute, wie z.B. das frühere Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, das Kriegsarchiv, das gemeinsame Finanzarchiv und einzelne Landesarchive, 

welche schon begonnen haben, sich auf eigene Faust und ohne Rücksicht auf die 

gemeinsamen Interessen zu reorganisieren, lasse sich die Notwendigkeit, ihre Stellung im 

staatlichen Organismus neu festzulegen, nicht länger abweisen. Dies gelte vor allem vom 

Kriegsarchiv, das gegenwärtig noch als liquidierende Stelle keinem Staatsamt angegliedert sei 

und daher einer obersten parlamentarisch, verantwortlichen Stelle entbehre und dessen 

Personal schon in der allernächsten Zeit nach dem Militärabbaugesetz behandelt werden 

müsse. Die gegenwärtige Stellung des Kriegsarchivs sei daher unhaltbar und erfordert eine 

sofortige Neuordnung. 

Es empfehle sich aber, bei diesem Anlasse gleich die ganze Frage der Neuregelung unseres 

Archivswesens überhaupt zu lösen, und zwar zunächst in dem Sinne, dass an die Spitze der 

Organisation nach bewährten Vorbildern in anderen Staaten eine fachmännische 

Generaldirektion oder ein „Archivamt“ gestellt werde, das den weiteren Aufbau der ganzen 

Organisation einzuleiten und durchzuführen hätte. 

Diese Neuregelung hätte unter eingehender Berücksichtigung aller hiebei in Betracht 

kommenden Momente nach folgenden Gesichtspunkten zu erfolgen: 

1.) Als oberste Stelle für die einheitliche fachmännische und wissenschaftliche 

Führung des Archivwesens in Österreich wäre ein eigenes „Archivamt“ einzurichten. 

2.) Dieses Archivamt wäre mit Rücksicht auf den grundlegenden Charakter des 

Archivdienstes, der in erster Linie ein Verwaltungen dienstlicher und in dieser 
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Hinsicht ein alle Ressorts gleichmäßig umfassender ist und die Förderung 

wissenschaftlicher Studien erst in zweiter Linie bezweckt, der Staatskanzlei 

anzugliedern und unterzuordnen. 

3.) Das Archivamt hätte die erforderlichen Studien und vorbereitenden Schritte 

zur einheitlichen Regelung des gesamten staatlichen Archivwesens unverweilt 

durchzuführen und im Einvernehmen mit der Gewerkschaft der wissenschaftlichen 

Beamten, Abteilung Archivwesen, dem Kabinettsrate bestimmte Vorschläge zur 

Genehmigung zu unterbreiten. 

4.) Die rechtliche und organisatorische Stellung der einzelnen Archive, 

insbesondere auch das Eigentumsrecht an den Archiven und die tatsächliche Führung 

ihrer Geschäfte sowie die dienstliche Unterstellung des betreffenden Personales 

blieben durch die Errichtung des Archivamtes vollständig unberührt. 

5.) Unbeschadet des im Punkt 4 ausgesprochenen Grundsatzes wäre jedoch auch 

die Möglichkeit vorzusehen, dem Archivamt einzelne staatliche Archive auch in 

dienstlicher und persönlicher Beziehung als sonst selbständige Institute zu 

unterstellen. Diese Unterstellung wäre sogleich bezüglich des Staatsarchives, des 

Kriegsarchives und des ehemaligen gemeinsamen Finanzarchives durchzuführen, da 

diese Archive derzeit keinem Ressort unmittelbar zugehören. Die Unterstellung 

anderer Archive hätte nur dann zu erfolgen, wenn es das Staatsamt, dem sie 

gegenwärtig unterstehen, seinerzeit wünscht. 

6.) Zur Führung des Archivamtes unter der staatsrechtlichen Verantwortlichkeit 

des Staatskanzlers wären vorläufig bis zur endgiltigen Regelung zwei Fachmänner aus 

dem praktischen Archivdienste, deren einer als Leiter, der andere als Stellvertreter zu 

fungieren hätte, zu berufen. Das Bureau des Archivrates, dessen Tätigkeit gegenwärtig 

ohnedies sehr geringfügig ist, wäre dem Archivamt als dessen Bureau vorläufig 

zuzuweisen. 

7.) Die Neuregelung hätte durch Beschluss der Staatsregierung zu erfolgen. 

In den beteiligten Fachkreisen bestehe keine Divergenz der Meinungen über die 

Einrichtung des Archivamtes im vorgeschlagenen Sinne. Auch habe man sich fast einhellig 

für die Angliederung des Archivamtes an die Staatskanzlei ausgesprochen. Nur die Vertreter 

des Staatsamtes für Inneres und Unterricht, Unterrichtsamt, wünschen die Unterstellung des 

Archivamtes wegen des wissenschaftlichen Charakters des Archivwesens unter das 

Unterrichtsamt, die Vertreter des Staatsamtes für Inneres und Unterricht, Abteilung für 

Inneres, wieder hätten sich für die Belassung des Archivwesens im Ressortbereiche der 
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politischen Verwaltung ausgesprochen, weil der größte Teil der Archive, besonders jene in 

den Ländern, der politischen Verwaltung angehören und auch der Archivrat von jeher dem 

Ministerium des Innern untergeordnet war. Sämtliche Fachleute in den staatlichen Archiven 

der Länder hätten sich jedoch für die Unterstellung ihrer Anstalten unter die Staatskanzlei 

ausgesprochen. 

Es müsse einerseits betont werden, dass eine sachgemäße Förderung der 

wissenschaftlichen Ziele des Archivwesens bei einer Verbindung des Archivamtes mit der 

Staatskanzlei wohl vollkommen gewährleistet erscheine; anderseits scheine der Archivdienst 

in seiner Eigenschaft als Verwaltungsdienst wohl weniger eine fachliche Kompetenz eines 

einzelnen Staatsamtes, als eine der gesamten staatlichen Verwaltung dienende 

Hilfseinrichtung, weshalb die Einbeziehung des Archivwesens in den Wirkungskreis der 

Staatskanzlei unter dem Titel der Wahrung der allen Verwaltungszweigen gemeinsamen 

Interessen (§ 11, Absatz 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 1918, St.G.B1. Nr. 139) 

begründet erscheine. 

Gleichwohl möchte der sprechende Staatssekretär mit Rücksicht auf den Wunsch des 

abwesenden Unterstaatssekretärs G l ö c k e l, persönlich seine Stellungnahme in dieser Frage 

kundgeben zu können, heute keine definitive Schlussfassung über seine Anträge erbitten, 

sondern lediglich im Interesse der unaufschiebbaren Lösung der Frage des Kriegsarchivs 

vorschlagen, der Kabinettsrat wolle heute nur prinzipiell die Schaffung eines Archivamtes 

beschließen, dem das Kriegsarchiv und allenfalls noch andere Archive, welche dies 

wünschen, unterstellt werden. Ferner wolle der Kabinettsrat zwei Fachmänner, als welche er 

den Archivbevollmächtigten der Republik Österreich Hofrat Professor Dr. R e d l i c h und 

sich selbst namhaft mache, mit der Leitung des Archivamtes und mit der Vorbereitung der 

weiteren Reform sowie der Antragstellung an den Kabinettsrat betrauen. Durch diese 

Maßnahme solle der endgiltigen Entscheidung, welchem Ressort das Archivwesen zu 

unterstellen sei, in keiner Weise vorgegriffen werden. 

Sektionschef Dr. K e l l e beantragt im Auftrage des Unterstaatssekretärs G l ö c k e l die 

Vertagung der Angelegenheit. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h und Staatssekretär Dr. R e n n e r unterstützen diesen 

Vertagungsantrag mit der Begründung, dass die vorgeschlagene provisorische Maßnahme 

immerhin der endgiltigen Regelung der ganzen Frage präjudizieren könnte. 

Der V o r s i t z e n d e betont nochmals die außerordentliche Dringlichkeit der 

Angelegenheit und ersucht, dem von ihm beantragten Provisorium zuzustimmen. 

Sektionschef Dr. K e l l e stellt den Vermittlungsantrag, im gegenwärtigen Zeitpunkte 
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keine definitive Regelung des Archivwesens vorzunehmen, sondern lediglich das 

Kriegsarchiv provisorisch dem Staatsamte für Inneres und Unterricht, Abteilung Inneres, 

anzugliedern, das schon bisher die Archivangelegenheiten behandelt habe. 

Der V o r s i t z e n d e nimmt entschieden gegen die Anschauung Stellung, dass das 

Archivwesen bisher der Gegenstand eines speziellen Referates eines einzigen Staatsamtes 

gebildet habe, und vertagt die weitere Behandlung des Gegenstandes. 

 

10. 

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen über den Wirkungskreis und die 

Geschäftsordnung des Zivilkommissariates im Staatsamt für Heerwesen. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h verweist darauf, dass gemäß § 7 des Wehrgesetzes vom 18. 

März 1920, St.G.Bl. Nr. 122, der Wirkungskreis und die Geschäftsordnung des 

Zivilkommissariates im Staatsamt für Heerwesen durch Vollzugsanweisung zu bestimmen ist. 

In Durchführung dieser Bestimmung beabsichtige er die vom Kabinettsrate- im Wortlaute 

vorliegende Vollzugsanweisung zu erlassen. Er sei zwar gemäß § 48 des Wehrgesetzes mit 

dem Vollzuge dieses Gesetzes betraut, doch bestimme ihn die besondere Bedeutung der 

Institution des Zivilkommissariates, die in Aussicht genommene Regelung seiner Stellung 

nicht ohne Einwilligung der Staatsregierung zu verfügen. 

Redner bitte daher, der Kabinettsrat wolle der Erlassung dieser Vollzugsanweisung 

zustimmen. 

Zu § 12 bemerkt der sprechende Staatssekretär, dass ihm nach dem bisherigen Gang der 

Verhandlungen nicht ganz klar geworden sei, ob die christlichsozialen Zivilkommissäre die 

Kenntnis der vom Staatsamte für Heerwesen herauszugebenden wichtigeren Verordnungen 

und Erlässe noch vor ihrer Herausgabe wünschen oder nicht. Er schlage deshalb vor, dass 

diese Frage offen bleibe und er mit den christlichsozialen Zivilkommissären noch bezüglich 

einer dementsprechenden Auslegung des § 12 Fühlung nehmen solle. Redner sei der Ansicht, 

dass kein Anstand obwalte, den Zivilkommissären die wichtigeren Verordnungen und Erlässe 

noch vor ihrer Herausgabe zur Kenntnis zu bringen. 

Der Kabinettsrat pflichtet dem Vorschlage des Staatssekretärs Dr. D e u t s c h bei und 

ermächtigt ihn zur Erlassung der Vollzugsanweisung. 

 

11. 

Reihung des Staatsamtes für Äußeres in der Liste der österreichischen Staatsämter. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r führt aus, dass die Reihung der österreichischen Staatsämter 
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auf den §§ 9 und 10 des Gesetzes vom 14. März 1919, St.G.Bl. Nr. 180, über die 

Staatsregierung beruhe. § 9 zähle die definitiven Staatsämter Österreichs auf, § 10 nenne jene, 

die nur bis zur Erlassung der zur Durchführung des Art. 2 des Gesetzes vom 12. November 

1918, St.G.Bl. Nr. 5 über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich 

erforderlichen besonderen Gesetze (d. h. bis zur Durchführung des Anschlusses an das 

Deutsche Reich) fortzubestehen haben. Unter diesen figuriere das Staatsamt für Äußeres an 

erster Stelle, wodurch es in der Gesamtliste an den siebenten Platz rücke. 

Da durch Art, 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1919, St.G.Bl. Nr. 484, über die Staatsform 

der Art. 2 des Gesetzes vom 12. November 1918, St.G.Bl. Nr. 5, in Gemäßheit des Art. 88 des 

Vertrages von St. Germain ausdrücklich aboliert worden sei, falle der in den §§ 9 und 10 des 

Gesetzes vom 14. März 1919, St.G.Bl. Nr. 180, statuierte Unterschied zwischen dauernden 

und vorläufigen Staatsämtern weg und eröffne sich die Möglichkeit, die oben skizzierte 

Reihung der österreichischen Staatsämter zu überprüften. 

Für die Einreihung des Staatsamtes für Äußeres an siebenter Stelle konnte ein Analogon 

nur in der im Almanach de Gotha von 1914 verzeichneten Plazierung des portugiesischen 

Außenministeriums gefunden werden, wogegen in der Liste der montenegrinischen 

Ministerien das Außenamt die sechste Stelle einnehme. Die weitaus überwiegende Mehrzahl 

aller europäischen und außereuropäischen Staaten, darunter auch Deutschland, räumen ihrem 

Außenamt den ersten Platz in der Reihe der Ressortministerien ein, während einige lateinische 

Staaten, vornehmlich Mittel- und Südamerika, ihm die zweite Stelle, meist nach dem Innen- 

oder dem Justizamte zuweisen. 

Der Grund für diese allgemein übliche bevorzugte Behandlung des Außenamtes sei in den 

Regeln der internationalen Courtoisie zu suchen, die die Vertreter fremder Völker und 

Souveräne dadurch ehren wolle, dass sie das Amt, das zum Verkehr mit ihnen berufen ist, an 

prominente Stelle setze. 

Redner habe den gegenwärtigen Zeitpunkt gewählt, um dem Kabinettsrat diese Frage 

vorzulegen, weil ihm die erfolgte Ratifizierung des Friedensvertrages und mit ihr die 

Wiederaufnahme der normalen diplomatischen Beziehungen zu dem uns bisher feindlichen 

Ausland nun auch uns in die Notwendigkeit zu versetzen scheine, uns den Besuchen der 

europäischen Staatenfamilie anzupassen, in die wir mit 16. Juli l. J. eingetreten sind. Ein 

Abweichen von diesen Bräuchen aus einem dem Auslande notwendigerweise 

unverständlichen Grunde, dürfte sich gerade bei unserem auf die Unterstützung des Auslandes 

in so hohem Maße angewiesenen Staate am wenigsten empfehlen. 

Der sprechende Staatssekretär stelle daher den Antrag, der Kabinettsrat wolle beschließen: 
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„Das Staatsamt für Äußeres ist künftighin in allen legislatorischen und administrativen 

Texten und in allen amtlichen und offiziösen Veröffentlichungen, die eine Aufzählung 

österreichischer Staatsämter beinhalten, an erster Stelle in der Reihe der Ressortämter 

anzuführen“. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

12. 

Gesetzentwurf über die Fürsorgeerziehung. 

Staatssekretär H a n u s c h erinnert daran, dass die Nationalversammlung in ihrer Sitzung 

vom 20. Mai l. J. zugleich mit dem Finanzgesetz unter anderem auch die folgende 

Entschließung angenommen habe: 

„Die Regierung wird aufgefordert, in kürzester Frist der Nationalversammlung den 

Entwurf eines Gesetzes über Fürsorgeerziehung vorzulegen, da die infolge des Krieges sich 

immer mehr fühlbar machende Jugendverwahrlosung die Schaffung eines solchen Gesetzes 

derzeit mehr denn je erforderlich macht.“ 

Diesem Auftrage der Nationalversammlung nachzukommen, sei das Staatsamt für soziale 

Verwaltung in der Lage. Es habe unmittelbar nachdem der Finanz- und Budgetausschuss der 

Nationalversammlung am 17. Jänner l. J. die gleiche Resolution gefasst hatte, an die 

beteiligten Staatsämter den Entwurf eines Fürsorgeerziehungsgesetzes mit einer kurzen 

Auseinandersetzung über die ihm zugrunde liegenden Gedanken versendet. Die Staatsämter 

für Inneres und Unterricht (beide Abteilungen), für Justiz, sowie für Handel und Gewerbe, 

haben dem Entwürfe grundsätzlich zugestimmt und die von ihnen vorgebrachten 

Abänderungswünsche seien in einer gemeinsamen Sitzung der Vertreter der Staatsämter vom 

Staatsamte für soziale Verwaltung aufgenommen und sodann in den Entwurf verarbeitet 

worden. Lediglich das Staatsamt für Finanzen habe zum Teile aus grundsätzlichen 

Erwägungen, zum Teil infolge staatsfinanzieller Bedenken seine Zustimmung zu dem 

Entwürfe verweigert und es seien die seither darüber geführten Verhandlungen ergebnislos 

gewesen. Diese Verzögerung habe bewirkt, dass eine Begutachtung des Entwurfes durch 

Fachleute vor dem Sommer nicht mehr möglich war und dass infolge der notwendigen 

Verhandlungen mit den Ländern die Vorlage des Gesetzentwurfes an die konstituierende 

Nationalversammlung nicht mehr möglich sei. 

Um jedoch dem Wunsche der Nationalversammlung und dem in der Öffentlichkeit aus 

Fachkreisen und aus allen Parteilagern immer dringender werdenden Rufe zu entsprechen, sei 

es notwendig, dass die Arbeit nicht bereits in der zwischenstaatsamtlichen Verhandlung 
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stecken bleibe, sondern dass der Öffentlichkeit eine zur Diskussion geeignete Vorarbeit 

unterbreitet werde. Es handle sich also gegenwärtig nur darum, den dem Kabinettsrate 

unterbreiteten Entwurf zur öffentlichen Begutachtung zu versenden und als Grundlage für die 

finanziellen Verhandlungen mit den Ländern zu verwenden, wobei jedoch die Stellung der 

Regierung hinsichtlich der finanziellen Tragweite des Entwurfes umsomehr vorbehalten 

werden könne, als die Bedeckungsfrage erst bei der endgültigen Fassung der materiellen 

Gesetzesbestimmungen zur Erörterung kommen könne. 

Der sprechende Staatssekretär beantragt daher, der Kabinettsrat wolle beschließen: 

Der Entschließung der Nationalversammlung entsprechend, ist die Vorlage eines 

Fürsorgeerziehungsgesetzentwurfes vorzubereiten und der revidierte Entwurf des Staatsamtes 

für soziale Verwaltung zur Grundlage der Verhandlungen mit den Ländern, der öffentlichen 

Begutachtung, sowie der endgültigen Verhandlungen zwischen den beteiligten Staatsgütern 

zu machen. 

Sektionschef Dr. G r i m m verweist darauf, dass im Gesetze vom 24. Mai 1885, betreffend 

die Zwangsarbeits- und Besserungsanstalten die Vorsorge für diese Anstalten ausdrücklich als 

Sache des Landes erklärt werde, während der Staat zu den Kosten der Errichtung solcher 

Anstalten lediglich nach Maßgabe ihrer Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einen Beitrag zu 

leisten habe. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun der Staat als primärer Faktor die 

Kosten der Fürsorgeerziehung bestreiten. Redner müsse deshalb aus staatsfinanziellen 

Gründen Einspruch dagegen erheben, dass der Entwurf in seiner gegenwärtigen Fassung zum 

Gegenstande von Verhandlungen mit den Ländern gemacht werde und stelle das Ersuchen, 

dass vorerst die Verhandlungen mit dem Staatsamte für Finanzen über die Kostenfrage (§§ 28 

ff) wieder aufgenommen werden und 

erst nach hergestelltem Einvernehmen die weiteren Verhandlungen eingeleitet werden. 

Gegen die Bestimmung des § 15 des Entwurfes, wonach der Staat zur Durchführung der 

Fürsorgeerziehung wenigstens eine Erziehungsanstalt errichten solle, erhebe er keine 

Einwendung. 

Staatssekretär H a n u s c h erklärt sich bereit, dem Verlangen des Staatsamtes für Finanzen 

Folge zu geben, bittet jedoch, dass der Kabinettsrat schon heute grundsätzlich die Schaffung 

eines Gesetzentwurfes über die Fürsorgeerziehung beschließe. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne und beauftragt das Staatsamt für soziale 

Verwaltung vorerst noch Verhandlungen mit dem Staatsamte für Finanzen über die 

finanziellen Bestimmungen einzuleiten, denen über Wunsch des Staatssekretärs Dr. R o l l e r 

auch ein Vertreter des Staatsamtes für Justiz beizuziehen sein wird. 
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13. 

Gesetzentwurf über die Beitragsleistung des Staates zum Volkschulaufwand im Jahre 1920. 

Sektionschef Dr. G r i m m erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, den 

Entwurf eines Gesetzes über die Beitragsleistung des Staates zu dem Aufwand der autonomen 

Körperschaften für die Bezüge der aktiven und pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen 

Volks- und Bürgerschulen, sowie der Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen für das 

Jahr 1920 in der Nationalversammlung einbringen zu dürfen. 

 

14. 

Auflösung des liquidierenden gemeinsamen Finanzministeriums, des liquidierenden 

österreichischen Obersten Rechnungshofes und des liquidierenden gemeinsamen Obersten 

Rechnungshofes. 

Sektionschef Dr. G r i m m führt aus, dass gemäß dem Artikel 2 der Vollzugsanweisung 

der Staatsregierung vom 27. Jänner 1920, St.G.Bl. Nr. 36, womit zur Durchführung des 

Gesetzes vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 377, Bestimmungen über die bisher 

zwischenstaatlich besorgte Liquidation getroffen werden, das liquidierende Gemeinsame 

Finanzministerium, der liquidierende Gemeinsame Oberste Rechnungshof und der 

liquidierende österreichische Oberste Rechnungshof dem Staatsamt für Finanzen unterstellt 

worden seien. 

Bei der gemäß § 2 des Gesetzes sofort einzuleitenden endgiltigen Aufteilung der Geschäfte 

seien die übernommenen liquidierenden Stellen in möglich einfacher Weise dem Organismus 

des für die Fortführung der Geschäfte als nächstverwandt in Betracht kommenden Staatsamtes 

einzugliedern. 

Nach eingehender Darlegung der diesfalls maßgebenden Gesichtspunkte sowie der den 

genannten Amtsteilen noch obliegenden Geschäfte beantragt Redner, das liquidierende 

gemeinsame Finanzministerium in das Staatsamt für Finanzen einzugliedern, den 

liquidierenden österreichischen Obersten Rechnungshof aufzulösen und die aus seiner 

bisherigen Tätigkeit etwa verbliebenen, noch einer Abwicklung bedürftigen Geschäfte, sowie 

solche Agenden, die sich im Zuge der Zeit aus dieser Tätigkeit noch ergeben könnten, dem 

Staatsrechnungshof zu übertragen, schließlich den liquidierenden gemeinsamen Obersten 

Rechnungshof dem Staatsamte für Finanzen als Fachrechnungsdepartement anzugliedern. 

Was den Personalabbau betreffe, so sei ein solcher - obwohl das Personal seit 

Austrifizierung der Liquidierungsgeschäfte schon stark verringert wurde - in einem gewissen 
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Umfange durch die beantragten Maßnahmen noch zu erwarten, wenigstens so weit es sich um 

Beamte handle, während die vorhandenen Hilfskräfte zum großen Teile noch durch einige 

Zeit benötigt werden. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne der gestellten Anträge. 

 

15. 

Beitritt Österreichs zum revidierten Berner Übereinkommen über den Schutz von Werken der 

Literatur und Kunst. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r erinnert daran, dass Österreich nach Artikel 239 des 

Staatsvertrages von St. Germain verpflichtet sei, dem in Berlin am 13. November 1908 

revidierten, durch das Zusatzprotokoll von Bern am 20. März 1914 ergänzten Internationalen 

Berner Übereinkommen über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst beizutreten. 

Eine Voraussetzung für den Beitritt bildete vom Standpunkte der innerstaatlichen Interessen 

die Erweiterung des durch unser geltendes Recht gewährten Urheberrechtsschutzes auf das 

durch das Berner Recht für den zwischenstaatlichen Verkehr zwingend vorgeschriebene Maß. 

Denn andernfalls wäre nach dem Beitritte den Werken inländischer Urheber in Österreich ein 

geringeres Maß von Schutz zuteil geworden als denen ausländischer Urheber. Die bezeichnete 

Voraussetzung sei nun durch die von der Nationalversammlung am 13. Juli 1920 

beschlossene Urheberrechtsnovelle geschaffen worden. 

Für den Beitritt zum Berner Übereinkommen stünde der Republik Österreich zwar im 

Sinne des bezogenen Artikels 239 eine Frist von 12 Monaten nach Inkrafttreten des 

Staatsvertrages von St. Germain offen, es empfehle sich jedoch nach Ansicht des Staatsamtes 

für Justiz, dem Übereinkommen möglichst rasch beizutreten und so zum Ausdrucke zu 

bringen, dass Österreich damit nicht etwa nur eine ihm auferlegte Verpflichtung erfüllt, 

sondern dass es aus eigenem Antriebe den längst geplanten Beitritt vollziehe, der bisher nur 

wegen der Schwierigkeiten nicht zustande gekommen sei, die einer Reform unseres 

Urheberrechtes im Bestande des alten Reiches entgegenstanden. Der Beitritt, der etwa mit 

Wirksamkeit vom 1. September 1920 zu erklären wäre, geschehe nach Artikel 25 des Berner 

Übereinkommens in der Weise, dass er vom beitretenden Staate der Regierung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft bekanntgegeben werde. 

Nach seiner innerstaatlichen Seite stellt sich der Beitritt als Abschluss eines Staatsvertrages 

dar. Nach § 5, Absatz 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 139 bedürfe es 

hiezu keines Aktes der Gesetzgebung, da es sich nicht um einen Handelsvertrag oder einen 

Staatsvertrag handle, der eine Veränderung des Staatsgebietes zur Folge hätte. Dagegen sei 
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nach unserem Verfassungsrechte die Genehmigung des Beitrittes durch die Staatsregierung 

und den Präsidenten der Nationalversammlung erforderlich. 

Nach Artikel 23 des Berner Übereinkommens werden die Kosten des Bureaus des 

internationalen Verbandes (in der Gesamthöhe von höchstens 60.000 Francs jährlich) von den 

dem Übereinkommen angehörenden Staaten getragen. Diese seien zum Zwecke der 

Kostentragung in sechs Klassen eingeteilt, dass auf die 1.Klasse die höchste, auf die 6, die 

niedrigste Beitragsleistung entfalle. Jedes Land habe bei seinem Beitritte zu erklären, in 

welche Klasse es eingeteilt werden wolle. Das Staatsamt für Justiz sei im Einvernehmen mit 

dem Staatsamte für Äußeres und für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten der Ansicht, 

dass Österreich in die 4. Klasse einzutreten hätte, in welcher sich Dänemark und Norwegen 

befinden, während der 5. Klasse Haiti und Liberia, der 6. Monaco und Tunis angehören. 

Der sprechende Staatssekretär stelle den Antrag, den Beitritt der Republik Österreich zum 

revidierten Berner Übereinkommen über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst 

vom 13. November 1908 samt Zusatzprotokoll vom 20. März 1914 und die weitere Erklärung 

zu genehmigen, dass die Republik in die 4. Kostenbeitragsklasse einzutreten wünsche. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Genehmigung. 

 

16. 

Regelung der Versorgungsgenüsse der vertragsmäßig bestellten Gerichtsirrenärzte des 

Landesgerichtes in Wien und ihrer Angehörigen. 

Nach einem eingehend begründeten Antrage des Staatssekretärs Dr. R o l l e r genehmigt 

der Kabinettsrat, dass der mit den Gerichtsirrenärzten des Landesgerichtes in Wien 

abgeschlossene Anstellungsvertrag in der Weise geändert werde, dass den Gerichtsirrenärzten 

bei einer Dienstzeit von nicht mehr als 25 Jahren der Betrag von 9.600 K, von da ab aber der 

Betrag von 14.000 K als Ruhegenussgrundlage eingeräumt und ihren Angehörigen bei einer 

Dienstzeit des verstorbenen Gatten oder Vaters von nicht mehr als 25 Jahren die 

Versorgungsgenüsse in dem für die VII. sonst aber die Versorgungsgenüsse in dem für die VI. 

Rangsklasse der Staatsbeamten geltenden Ausmaße zugestanden werden. 

Gleichzeitig erhält das Staatsamt für Justiz die Ermächtigung, die von den ständigen 

Bezügen der vertragsmäßig bestellten Gerichtsirrenärzte fallenden Beträge an 

Einkommensteuer und Quittungsstempel, ebenso wie dies bei den ständigen Bezügen der 

Staatsbeamten geschieht, auf den Staatsschatz übernehmen zu dürfen, welche Begünstigung 

jedoch als vorübergehend nicht in den Vertrag aufgenommen wird. 
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17. 

Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Bewilligung zur 

Einhebung von Umlagen und Auflagen für das Jahr 1920 in der Gemeinde Leobersdorf. 

Staatssekretär B r e i s k y teilt mit, dass der niederösterreichische Landtag in seiner 

Sitzung am 17. Juni l. J. einen Gesetzesbeschluss, betreffend die Bewilligung zur Einhebung 

von Umlagen und Auflagen für das Jahr 1920 in der Gemeinde Leobersdorf, gefasst habe. 

Durch diesen Gesetzesbeschluss werde die Gemeinde Leobersdorf ermächtigt, eine 

Auflage von 40 K vom hl Wein, 20 K vom hl Obstmost und 20 K von jeder Flasche 

Schaumwein einzuheben. Die Auflage auf Obstmost sei gegenüber der Weinauflage 

unverhältnismäßig hoch (die Hälfte statt eines Fünftels bei der staatlichen Besteuerung). Der 

einheitliche Abgabensatz auf Schaumwein ohne Abstufung der Abgabensätze nach Steuerwert 

und Flaschengröße erscheine unbillig. 

Im Hinblick auf den Ablauf der Frist, die am 20. Juli d. J. endigte, sei vom Staatsamt für 

Inneres und Unterricht über Anregung des Staatsamtes für Finanzen im telegraphischen Wege 

gegen den Gesetzesbeschluss Vorstellung erhoben. Redner erbitte hiefür die nachträgliche 

Genehmigung des Kabinettsrates. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Genehmigung. 

 

18. 

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen über die Einhebung und Abschreibung der 

direkten Steuern in den durch die Kämpfe mit den südslavischen Streitkräften und durch die 

südslavische Besetzung betroffenen Gebieten des Landes Kärnten. 

Sektionschef Dr. G r i m m erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung zur 

Erlassung einer Vollzugsanweisung über die Einhebung und Abschreibung der direkten 

Steuern in den durch die Kämpfe mit den südslavischen Streitkräften und durch die 

südslavische Besetzung betroffenen Gebieten des Landes Kärnten. 

 

19. 

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen, betreffend die Abänderung einiger 

Bestimmungen der Satzungen des Abrechnungsamtes. 

Sektionschef Dr. G r i m m verweist darauf, dass zum Vollzuge wirtschaftlicher 

Bestimmungen des Staatsvertrages von St. Germain mit der Vollzugsanweisung des 

Staatsamtes für Finanzen vom 9. Jänner 1920, St.G.Bl. Nr. 25, ein Abrechnungsamt mit dem 

Sitze in Wien errichtet worden sei, dessen Statuten in der zitierten Vollzugsanweisung 



208 - 1920 - 07 - 30 

32 
 

enthalten sind. 

Es habe sich nunmehr die Notwendigkeit ergeben, in der Zusammensetzung der 

Hauptversammlung und des Ausschusses Änderungen vorzunehmen, und zwar solle je ein 

Vertreter des Staatsamtes für Land- und Forstwirtschaft und der Finanzprokuratur in Wien 

sowie der österreichischen Landwirtestelle in die Hauptversammlung und je ein Vertreter des 

Staatsamtes für Land- und Forstwirtschaft sowie der Finanzprokuratur in Wien auch in den 

Ausschuss aufgenommen werden. Der allgemeine Verband landwirtschaftlicher 

Genossenschaften, der sich als ehemaliger Reichsverband in Liquidation befinde, habe aus der 

Mitgliederliste der Hauptversammlung auszuscheiden. An seine Stelle solle die vom 

Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft vorgeschlagene österreichische Landwirtestelle 

treten. Der Hauptversammlung stehe das Recht zu, drei weitere Mitglieder des Ausschusses 

zu ernennen. Diese Zahl habe sich als zu gering erwiesen und sei daher auf sechs zu erhöhen. 

Redner stelle den Antrag, das Staatsamt für Finanzen zur Erlassung einer 

Vollzugsanweisung, die diese Änderung der Satzungen beinhalte, zu ermächtigen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

20. 

Kosten der Personalvertretungen der Eisenbahn-, Post- und Telegraphen- Bediensteten. 

Sektionschef Dr. G r i m m teilt mit, dass vom Staatsamt für Verkehrswesen für die 

Personalvertretungen der Eisenbahn-, Post- und Telegraphen- Bediensteten namhafte 

Erfordernisse angesprochen werden, ohne dass vorher das Einvernehmen mit dem Staatsamte 

für Finanzen gepflogen worden wäre. Das Staatsamt für Finanzen beabsichtige, dieses 

Verlangen abzulehnen und das Erfordernis nicht in den Staatsvoranschlag aufzunehmen. 

Staatssekretär Dr. P e s t a bemerkt demgegenüber, dass die Institution der 

Personalvertretungen auf einer Dienstvorschrift beruhe, womit ausdrücklich festgelegt sei, 

dass die Kosten vom Staate getragen werden und den Bediensteten kein materieller Nachteil 

erwachsen könne. 

Nachdem der sprechende Staatssekretär noch Aufklärungen über die Regelung der Bezüge 

der in die Personalvertretungen gewählten Funktionäre gegeben hatte, spricht sich der 

Kabinettsrat für die Aufnahme der in Rede stehenden Kosten in den Voranschlag aus. 
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Kabinettsprotokoll Nr. 208 a(b) vom 30.7.1920 
1. Grünberger: Mitteilung über die Sitzung von gestern in Linz. Landeskonferenz mit Hauser 
und Gruber. Über die Grundzüge der für Oberösterreich einzuschränkende 
Getreidebewirtschaftung. Anschließend Sitzung im Landhaus, bei welcher sämtliche 
Landtagsmitglieder und alle oberösterreichischen Nationalräte anwesend waren. Hauser hat 
nach einer Erstellung der Nahrungslage durch mich und den Hinweis auf die Bedeutung der 
Getreidebewirtschaftung und nachdem das Gesetz besprochen wurde, hat Hauser beantragt, 
dass vor allem das für den freien Handel verfügbare Getreide in Oberösterreich zu bleiben 
hat und das Land Oberösterreich das ex contingent-Getreide selbst aufkaufen wird. Dieser 
Antrag wurde einstimmig angenommen. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst und ich 
glaube, dass damit für Oberösterreich eine ausgezeichnete Lösung gefunden wurde. Ich habe 
damit die Garantie, dass das oberösterreichische Kontingent vollkommen erfasst werden 
wird. Was über das Kontingent ist, wird vom Land aufgekauft. Es wurde eine Kommission 
eingesetzt, welche den Preis zu bestimmen hat; sie besteht aus allen Parteien. Wenn das Land 
Oberösterreich ex contingent aufkauft, so dient das zur allgemeinen Versorgung in 
Oberösterreich, wobei im Falle der Not Oberösterreich aus diesen Reserven die allgemeine 
Versorgung tragen würde und wir nur den Preis festzusetzen hätten, so dass ein Zuschub von 
Importgetreide nach Oberösterreich nicht Platz greifen kann. 
Renner: Ich halte diese Regelung für unmöglich. Wenn das Gesetz das nicht beschließt, so 
kann das Land das nicht einführen. Das oberösterreichische Getreide muss auch den anderen 
Ländern zur Verfügung stehen. Es ist nicht einzusehen, warum Wien vom freien Handel aus 
Oberösterreich ausgeschlossen bleiben soll. Dann ist der Preis interessant. Wien müsste 
fremdes Getreide zahlen und dann die Ententezuschübe. Ich halte diese Regelung als 
abzulehnen, ohne Rücksicht darauf, welche und wie viele Parteien sich dafür ausgesprochen 
haben. Das ist das Ende jeder staatlichen Getreidebewirtschaftung. Es tritt anstelle einer 
Bewirtschaftung 7. Das Ergebnis ist, dass Wien nur auf die Auslandsimporte angewiesen ist. 
Wenn das so fortgeht, wird Wien re facti die einlaufenden Steuern für Wien und 
Niederösterreich beschlagnahmen. Also geht das nicht. 
Grünberger: Ich stelle fest, dass wir aus Oberösterreich niemals ein Getreide bekommen 
haben. 
Renner: Für uns ist die Frage maßgebend ob wir eine Wirtschaftsgemeinschaft sein sollen 
oder nicht. Es ist undenkbar, dass Oberösterreich das ganze Jahr eingedeckt ist und wir im 
Dezember ohne Getreide dastehen. 
Grünberger: Bisher hat Oberösterreich aus eigener Ernte die Deckung bis Februar oder 
März gehabt. Von da an musste es vom Staat versorgt werden. Im Vorjahr ist das alles, was 
über dem Kontingent war nicht zu erfassen gewesen. Wir haben im März angefangen, 
Oberösterreich mit Importgetreide zu versorgen. 
Renner: Wenn ein Staat Gesetz beschlossen hat, das Getreide soll frei sein, dann kann jeder 
Österreicher wo immer Getreide kaufen. Es geht nicht, dass die einzig Leistungsfähigen sich 
abschließen. Warum sollen die anderen Länder nicht in Oberösterreich kaufen können. Ein 
solcher Beschluss ist unzulässig. Entweder ist das Getreide frei, dann kann jeder in 
Oberösterreich kaufen, oder der Staat bewirtschaftet das Getreide. 
Alter: Ich bitte zu erwägen, dass dieser Beschluss von Oberösterreich die günstige Folge hat, 
dass dadurch als Einkäufer nur das Land auftritt, eine nicht exzessive Preisbildung 
gewährleistet wird. Wenn Wien als Käufer auftritt, dann würden die Preise noch höher. Man 
sollte mit Oberösterreich verhandeln, dass das, was das Land aufkauft, nomine der 
Staatsregierung aufkauft und dies im Rahmen der staatlichen Getreidewirtschaft ist. Das 
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Volksernährungsamt hätte zu verfügen, ob das Getreide im Land zu bleiben hat oder ob es für 
andere Länder herangezogen werden soll. Im Interesse der Vermeidung einer exzessiven 
Preisbildung wäre der Vorgang vorzuziehen, dass das Land als Käufer auftritt. Die große 
Frage ist allerdings, ob dann das Land das durchführt und einzelne Parteien sich 
beschweren, der Standpunkt des Landes angesichts des Gesetzes haltbar sein wird. Es ist 
Frage, ob der Verwaltungsgerichtshof eine solche Verordnung nicht außer Kraft setzen 
würde. 
Miklas: In den letzten Worten ist der richtige Standpunkt angedeutet. Es ist unzulässig aus 
politischen Gründen, dass sich einzelne Länder zwecks Getreideversorgung einseitig 
absperren und die Einkäufer aus anderen Ländern ausschließen. Dagegen steht es jeder 
Partei, jedem Land und jeder Organisation frei, einfach als Käufer aufzutreten. Wenn die 
oberösterreichischen Bauern sich damit abfinden nur einem der sich anbietenden Käufer, 
nämlich den Agenten des oberösterreichischen Landes das eigene zu verkaufen, so ist das ihre 
Sache. Es kann unter keinen Umständen die Konkurrenz von Käufern anderer Länder in 
Oberösterreich ausgeschaltet werden, auch nicht durch eine Verordnung, welche vor dem 
Verwaltungsgerichtshof nicht bestehen könnte. Man muss sich gegen eine Verordnung der 
oberösterreichischen Landesregierung wehren und darf nicht Wien und die anderen Länder 
vom Verkauf in Oberösterreich ausschließen. 
Hanusch: Ich frage Grünberger, welche Haltung er bei den Beratungen eingenommen hat. 
Grünberger: Ich habe bereits hier zur Zeit Löwenfelds vom Landeshauptmann Hauser die 
Absicht gehört, dass das Land Oberösterreich sein ex contingent-Getreide selbst aufkaufen 
will. Ich habe an dieser Sitzung teilgenommen und habe darin für die allgemeine Versorgung 
einen Vorteil gesehen, weil ich weiß, dass in Oberösterreich das Kontingent sicher 
aufgebracht werden wird. Über das ex contingent habe ich mit Hauser und Gruber ein 
Arrangement getroffen, dass Oberösterreich und dessen Vorrat einspringt und wir keine 
Zuschübe zu leisten haben. Oberösterreich kann als versorgt angesehen werden, wogegen es 
sonst immer ab März versorgt werden musste. Von einer Ausschaltung der Konkurrenz ist 
nicht zu reden, es ist nur gesagt worden, das Land wird selbst das Getreide aufkaufen. 
Durchführung soll von einer Kommission festgesetzt werden. Es heißt nur, das Land 
Oberösterreich erklärt sich bereit, das ex contingent für die Versorgung der heimischen 
Bevölkerung aufzukaufen. Ein Ausschluss anderer Käufer ist nicht ausgesprochen. 
Renner: Wenn Oberösterreich allein bleibt, so kann es die Preise selbst festsetzen. Wir haben 
also die Bewirtschaftung durch das Land. Es ist auch sehr schön von den Oberösterreichern, 
dass sie eine exzessive Preisbildung verhindern wollen, warum hat man dann die exzessive 
Preisbildung für das ganze Staatsgebiet zugelassen. Wie stehen die anderen Länder da, die 
sollen die exzessiven Preise über sich ergehen lassen und zum dortigen Marktpreis kaufen. 
Wenn gesagt wird, Oberösterreich wird sich versorgen, so wird das Versprechen nicht 
gehalten werden, wir werden die Oberösterreicher doch beliefern müssen und haben bis zum 
Februar das billige Getreide. Das können die anderen Länder nicht ertragen. Der Beschluss 
darf nicht stattfinden. Entweder haben wir das Getreide frei gegeben oder nicht. Wir haben 
nicht die staatliche Bewirtschaftung frei gegeben, damit sie von einem Land aufgenommen 
wird. Die Regelung muss a limine vom Kabinett abgelehnt werden. 
Grünberger: Als Versorgungsland kommt außer Oberösterreich nur noch Niederösterreich in 
Betracht. Ich habe über die Durchführung hier eine Besprechung mit Vertretern der 
Landesregierung. Die Durchführung ist sehr schwer, weil das Gesetz mit allen bestehenden 
Verordnungen im Widerspruch steht. Nach den jetzigen Bestimmungen über die 
Verbrauchsregelung müsste ich jeden hindern, Mühle, Bäcker, jede Industrie, den Kauf von 
Getreide absolut erbieten, weil ich weder bei Mühlen noch bei Bäckern noch beim Händler 
eine Kontrolle über das Getreide habe. Ich kann den Kauf nur zulassen, wenn ein Konsument 
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zum Produzenten geht und die Bestimmung die Abgabe der Brotkarte abgibt. Auf diese 
Schwierigkeiten muss ich auch morgen die n.ö. Landesregierung aufmerksam machen. 
Renner: Es ist unmöglich den Kauf freizugeben, wenn der Verkauf gebunden ist. Wir haben 
eine absolute Verbrauchsregelung, jeder darf kaufen, aber er darf nicht verkaufen und nicht 
verbrauchen. Das Gesetz ist absolut unhaltbar und undurchführbar. Exzessiver Preisbildung 
muss Platz greifen, weil ein organisierter Getreidehandel nicht da ist. Ich habe Heinl schon 
aufgefordert, sich über die Organisierung des Getreidehandels Gedanken zu machen. Wenn 
jeder wild kaufen kann, wird der Vermögende jeden Preis zahlen und eine wilde Preisbildung 
stattfinden, welche unerträglich ist. Es kann auch niemand befähigt sein zu kaufen, weil 
niemand mehr als gestattet verbrauchen kann und kein Händler kann mehr ausgeben als 
durch Brot- und Mehlkarten gedeckt ist. Das Produktwesen hat erklärt, dass sie in das 
Geschäft nicht eintreten können. Das Gesetz ist undurchführbar, was auch Hauser zugegeben 
hat. Es geht aber nicht, dass das Land mit der größten Produktion das Getreide 
bewirtschaftet und alle anderen alleine lässt. 
Roller: Es scheint eine schwere Sache zu sein. Wir müssen damit rechnen, dass das Gesetz 
besteht, wie es beschlossen wurde. Wenn es so aufzufassen wäre, dass dadurch gerade der 
geregelte Handel und wilde Kauf vermieden wird. Gewöhnlich geschieht es so, dass die 
Bauern das Getreide ins Lagerhaus bringen. Das wäre natürlich besser, als wenn wilde 
Händler auftreten. Ich glaube, wenn man für den vorläufigen gesetzlichen Zustand vorsorgen 
wollte und ich glaube irgendein Landtagsbeschluss oder Vollzugsanweisung steht nicht bevor, 
weil die frei gewählten Vertreter der Bauern sich der Einrichtung gefügt haben, dann wäre 
ich in der Lage, dieser Maßnahmen als provisorische Regelung zuzustimmen. 
Grünberger: Der gestrige Beschluss ist mir in keiner Weise als Widerspruch zum Gesetz 
erschienen. Es wurde von den Bauern hervorgehoben, es werde eine Ehrenpflicht der Bauern 
sein, an das Land zu verkaufen. Damit ist nicht gesagt, dass niemand anderer kaufen, sondern 
es wurde gesagt, es ist eine Ehrenpflicht. Ob es die Bauern jemand anderem geben ist eine 
Frage. 
Miklas: Im ursprünglichen Gesetzestext ist vorgesehen, dass das Überkontingent verkauft 
wird an die Landwirtschaftsgenossenschaft und durch diese dem Staat. Es wären da die 
Einkäufer des Überkontingents von früheren bestimmt gewesen. Anstelle der Genossenschaft 
tritt in Oberösterreich die Landesvertretung, Leute die bevollmächtigt sind, als Einkäufer des 
Landtags; nachdem die ursprüngliche Klausel im Gesetz gefallen ist, so können auch die 
Agenten des oberösterreichischen Landes bei den Bauern einfach als freie Einkäufer 
auftreten wie jeder andere. Wenn in dem Landtagsbeschluss, der nur eine Ermächtigung von 
Einkäufen regelt, soll von jeder einschränkenden Klausel und einem Verbot des Einkaufs 
anderer abgesehen wird, dann ist die Sache vollkommen klar und einwandfrei. Das kann man 
ruhig als einen definitiven Zustand hinnehmen, weil niemand das Recht hat, Oberösterreich 
zu verbieten, einzukaufen. 
Für Niederösterreich bleibt nichts anderen übrig als dass die Niederösterreicher denselben 
Vorgang wählen, dass Land und genossenschaftliche Organisation das Überkontingent 
ankaufen und wenn es nicht geschieht, wenn der Bauer trotzdem ein Produkt abgibt, so ist das 
eine Folge der gesetzlichen Bestimmung, aber es wäre des Versuches wert auf diesem Weg 
den größten Teil des Überkontingents in feste Hände zu bekommen. 
Renner: Auf diesem Weg bekommen wir 6 Getreideanstalten nebeneinander und es ist 
selbstverständlich, dass die staatliche Getreidebewirtschaftung aufgelöst werden muss. Dann 
wird die Stadt Wien den Getreidedienst übernehmen und das Ernährungsamt ausscheiden. 
Dann darf aber der Staat auch kein Geld mehr zuschießen, dann sollen sich die Länder selbst 
um die Deckung kümmern. Es ist der wahrscheinliche Plan, dass die Genossenschaften selbst 
aufkommen, hätte das Genossenschaftswesen gefordert und hätte den Privathandel 
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ausgeschaltet. Entscheidend ist, dass die Stadt Wien von der Ehrenpflicht der Bauern 
gegenüber ihrem Land nicht leben kann. Jede Verantwortung darf müssen wir ablehnen. Wir 
können nicht zugeben, dass es hier, nachdem die staatliche Zentrale aufgehoben ist, nun an 
deren Stelle 6 Länderzentralen gibt. Der Staat kann dann für diesen Zweck keinen Heller zur 
Verfügung stellen. Ich weiß nicht, woher denn die Länder die Mittel haben werden, das 
Getreide aufzukaufen. Wien auf das ausländische Getreide beschränken, heißt insbesondere 
die Wirtschaftsgemeinschaft untergraben. Ich beantrage diese Regelung in Oberösterreich a 
limine abzuweisen. 
Mayr: Wenn Oberösterreich eine Monopolstellung einnehmen würde, das wäre unmöglich 
und wider das Gesetz. Das tun sie nicht. Es kann jeder Käufer hingehen. Es ist 
wahrscheinlich nicht das Land sondern das Landwirtschaftamt, welches das Getreide 
aufkauft. Konkurrieren kann jeder Käufer. Ich finde nichts zu beanstanden. 
Grünberger: Bei den Linzer Besprechungen wurde darauf hingewiesen, dass sich das Ganze 
bezweckt im Rahmen der staatlichen Bewirtschaftung, da Kürzung der Quote auch dort Platz 
zu greifen hat.  
Mayr: Vor dem Beschluss wollen wir einen schriftlichen Bericht, um die Absichten näher 
kennen zu lernen. Ich glaube, dass wir nicht einen Antrag annehmen können, welcher ohne 
nähere Kenntnis der näheren Vorgänge nicht haltbar ist.  
Grünberger: Ich frage, ob ich Hauser und Gruber von der Stellung des Kabinettrats im 
kurzen Wege Mitteilung und zu einer Besprechung einladen kann. 
Renner: Bin einverstanden mit schriftlichen Unterlagen und mündlicher Besprechung. 
2. Renner: Grenzschutzabschnitt Fehring meldet am 30.6. 12 Uhr Vormittag …. 
Es ist das ein völkerrechtlicher Bruch schlimmster Art, der nach sonstigem Gebrauch keine 
andere Sühne als den Krieg finden könnte. Es ist ausgeschlossen, wenn wir uns nicht solcher 
Willkür aussetzen wollen, dagegen die schärfsten Mittel anzuwenden. Welche Mittel es sein 
sollen, weiß ich noch nicht, es müssten alle Interessen abgewogen werden. Man könnte an 
Retorsionsmaßnahmen denken, es sind aber mehr Österreicher und mehr österreichisches 
Vermögen in Ungarn als umgekehrt, darum dürften diese Retorsionsmittel nicht anwendbar 
sein. 
Ungarn hat sich verpflichtet in seinem Friedensvertrag, abzurüsten auf 35000 Mann. Für 
diese 35000 Mann sind Waffen mehr als genug in Ungarn, sie kaufen aber doch Waffen und 
rauben sie jetzt. Das Land hat also offenbar kriegerische Absichten. Viele meinen es wird sich 
gegen den schwächsten Nachbarn richten. Dieses Vorkommnis muss uns aufs Äußerste 
alarmieren. Dazu Nachrichten über die Formation in Zalaegerszeg. Es sind 5 Leute 
zurückgekommen, 2 wurden erschossen auf der Flucht, das erfordert auch Genugtuung. Dies 
ergab Beweis, dass Beraubungen stattfinden und die Auskunft der Entente über die --- auf 
Belauschung beruht. Die österreichische Formation musste in die Wälder gehen während die 
Ententekommission inspizierte. 
Der erste Schritt wird sein, dass wir den Ungarn die schärfste Verwahrung einlegen. Ich 
möchte den Gesandten rufen lassen und sagen dass der österreichische Staat die schärfste 
Verwahrung einlegt, Genugtuung und Restitution fordert. Außerdem sehe ich mich 
gezwungen, jetzt doch Personen nach Ungarn zu schicken. Es muss ein Geheimdienst 
eingerichtet werden. Die Meldungen sind sehr beunruhigend, da die Ungarn in der letzten 
Zeit nach Ödenburg starke militärische Kräfte gegeben haben. Ich biete einen militärischen 
Nachrichtendienst in Ungarn an und ich schlage vor einen Militärattaché nach Ungarn zu 
entsenden mit rechtlichen Mitteln, damit er erfahren kann, welcher Plan ausgeheckt wird. Ich 
bitte um Ermächtigung Ungarn gegenüber eine Verwahrung einzulegen, Genugtuung und 
Restitution zu fordern. Zweitens: Heerwesen ermächtigen, einen Militärattaché nach 
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Budapest zu senden und Nachrichtendienst einzurichten. 
Deutsch: Der Vorfall in Fürstenfeld wird zu den schärfsten innenpolitischen Komplikationen 
führen. Ich mache aufmerksam, dass das nicht das erste Waffendepot an der Grenze ist. 
Feldbach, immer in der Oststeiermark. Wir haben erwogen, die Waffen von der Grenze 
wegzuschaffen. Es sind Waffen in Hartberg und Feldbach an der Grenze. Ich habe auch 
Befehl gegeben anfangs Juli, dass sie von Fürstenfeld nach Grenze zu bringen sind. Es ist 
Einspruch des Wehr- und Sicherheitsausschusses erfolgt, dieser hat einstimmig gegen die 
Fortführung Einspruch erhoben, weil die Bauern von Fürstenfeld glauben, dass diese Waffen, 
welche das Heeresamt hingegeben hat, gewissermaßen eine Sache sei, auf die sie Anrecht 
hätten, obwohl sie selbst bewaffnet sind. Den nächsten Tag kam eine Depesche Resels mit 
Protest gegen den Einspruch, weil er nichts davon wusste. Am 1. Juli sind Rintelen und 
Prisching bei mir gewesen und haben Belassung der Waffen in Fürstenfeld verlangt. Ich habe 
gesagt, dass das eine Sache ist, die fern von jeder Politik liegt, weil wir die Waffen vor den 
Ungarn sichern lassen. Dies wollten beide Herren nicht begreifen. Ich habe trotzdem Befehl 
gegeben zur Einziehung der Waffen. Darauf kam ein neuer Protest. General M(?) hat gemeint 
bei einem Widerstand der Landesregierung, es sei schwer gegen den Willen der 
Landesregierung die Waffen wegzuführen. 
Meine Meldung über den Vorfall weicht in einigen Punkten ab …. 
Ich habe darauf angeordnet: ich muss Wert darauf legen, dass der ganze Vorgang der 
Öffentlichkeit klar gestellt wird. Die Arbeiterschaft ist schwer beunruhigt. Es handelt sich um 
einen Fall, der zu größter Verunsicherung neigt. Die Arbeiterschaft ist so beunruhigt durch 
die Gerüchte, dass man nicht weiß, wohin die Aufregung führen wird. Ich lege Wert darauf, 
dass die Angelegenheit der Öffentlichkeit vorgelegt wird und es die Landesregierung ist, 
welche die Wegführung der Waffen verhindert. Ich habe befohlen, dass der Rest der Waffen 
von Fürstenfeld und Hartberg weggeführt wird und ein Teil der Waffen aus Graz die Depots 
bewachen und den Abtransport zu bewerkstelligen. Sonst kann sich das Gleiche in Hartberg 
wiederholen. Es sind Depotwaffen, auf welche die Entente Anspruch hat. Ich habe das auch 
der Landesregierung gegenüber betont. Ich habe auch die Waffen bei den Heimwehren 
verzeichnet und der Entente noch nicht bekannt gegeben, um eine Komplikation bei der 
Bauernentwaffnung zu vermeiden. Ich habe es dargestellt als Waffen sonstiger Formationen, 
aber die Entente wird sich schon darum kümmern. 
3. Verstärkung und 4. Sorge tragen, dass das (?)steirische Kontingent, das infolge des 
Widerstandes der Landesregierung so schwach aufgestellt wurde, zur Gänze aufgestellt wird. 
Ich rege weiter an, dass die Grazer Gendarmerie noch heute Nacht verstärkt wird. Ich weiß, 
dass die Kräfte nicht reichlich sind, aber die Grenze muss verstärkt werden. Die Einbrüche 
nehmen politischen Charakter an, anstelle als man gegen die Arbeitervertreter an der Grenze 
vorgeht. Wenn jetzt die Frage der Grenzgendarmerie aufgerollt wird, wird sich die Affäre 
Peinlich neu aufrollen. Sie Sozialdemokraten werden sagen, dass hier die Gendarmerie in 
einer schwersten Weise versagt hat und Peinlich daran schuld ist. Sein Sohn Dienst bei den 
Ungarn. Peinlich ist pensioniert und würde trotzdem auf Wunsch Rintelens den Dienst 
ausüben. Es sind das Zustände, welche notwendig zum Bürgerkrieg führen müssen. Ich kann 
nicht ernst genug darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob Peinlich wirklich beteiligt ist, aber es 
ist unmöglich eine solche Stimmung des Misstrauens und des Hasses zu schüren, welche zur 
Eskalation führen müssen. Ich habe die begründete Befürchtung, dass wir unmittelbar vor 
dem Ausbruch der größten Ereignisse stehen, wenn die Staatsregierung nicht einschreitet und 
der Landesregierung begreiflich gemacht wird, dass sie sich fügen muss. 
Mit der Anregung eines Militärattachés bin ich einverstanden, obwohl wir hier nicht viel 
erreichen werden. Es ist eine wilde Formation, auf welche die ungarische Regierung keinen 
Einfluss hat. Die Leute sind auch in Zivil dort. Man wird mit einem Militärattaché nicht viel 
ausrichten. Die ungarische Regierung hat die Formation nicht in der Hand. Wir stehen vor 
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einer heiklen Lage, wir müssen die Disposition treffen und von der Gendarmerie verlangen, 
dass sie der ungarischen Grenze verstärkt Aufmerksamkeit zuwendet. 
Miklas: Es ist sehr schwer, auf die unmittelbar gehörten Reden Renner und Deutsch jetzt 
insbesondere näher einzugehen. Wenn uns Deutsch versichert, dass wir unmittelbar vor dem 
größten innenpolitischem Ereignis stehen, wie sollen wir da jetzt als Proporzkabinett zu einer 
solchen Frage Stellung nehmen. Es gab nichts anderes als raschestens den Hauptausschuss 
zu berufen und ihm den ganzen Ernst der innen und äußeren Lage vor Augen zu führen und 
politische Entscheidung zu fällen. Noch dazu haben wir darüber nur einen mündlichen 
Bericht. Ich wusste von der Haltung R. und Peinlichs nichts, nichts davon wie die 
Landesregierung in der Frage der Wegschaffung der Waffen vorgegangen ist, das sind lauter 
Überraschungen, über die wir jetzt nicht so rasch urteilen können. 
Breisky: Der Überfall auf die Gendarmerie erfolgte so plötzlich, dass keine Vorkehrungen 
möglich waren. Unmittelbar nach der Meldung wurde veranlasst, dass Einleitung zum Schutz 
ohne militärische Kräfte geschehe und es sind bereits Verstärkungen im Wege. Ob diese 
ausreichen können wirksamen Schutz zu geben, weiß ich nicht. 
Deutsch: Es müsste speziell Hartberg besetzt werden. 
Renner: Die Befürchtungen, das ist ja nicht absolute, aber wenn diese Tat ohne Sühne bleibt 
und die zweideutige Stellung des Peinlich nicht bestätigt wird, so wird das Misstrauen so 
groß, dass das die Leute, um sich vor feindlichem Überfall zu schützen zu den Waffen greifen 
lässt. Kein Mensch kann wissen wie das ausgeht. Wir müssen unmittelbare Abhilfe schaffen. 
Das Mindeste ist, dass Peinlich von der Landesregierung weggeschickt wird, weil er gegen 
alle Rechte als Gendarmeriekommandant verwendet wird, obwohl sich die 
Gendarmerievertrauensleute gegen ihn verwehrt haben. Der Grazer Boden ist sehr heiß. Die 
gegenseitige Psychose der Bewaffnung von Bauern und Arbeitern ist sehr groß. Kommt auch 
noch die Angst vor der Grenze dazu. Ich bin sehr einverstanden, dass Hauptausschuss wegen 
der Genugtuung einberufen wird, aber es entlässt nicht unsere Verantwortung, dass wir alles 
Notwendige von uns aus vorkehren. 
Die Entsendung des Militärattachés wird bewirken, dass wir doch einiges erfahren. Die 
Hauptsache liegt im Evidenzdienst. Auf die Meldung der Ententemächte, dass in C.E.?) nichts 
ist, habe ich die Sache auf sich beruhen lassen, jetzt nach der Aussage der 5 Leute weiß ich 
wieder nicht, wie es steht. Diese 5 Leute sagen, dass noch 2 andere Punkte bestehen. Wir 
haben die Verantwortung dafür, dass unser Land nicht überfallen und in Bürgerkrieg 
verwickelt wird. Dagegen müssen wir alle vorsorgen. Ich habe nichts gegen Einberufung 
Hauptausschuss, aber wir müssen das Notwendige vorkehren. Ich muss den Gesandten rufen 
lassen und Genugtuung und Restitution verlangen und dann müssen wir alles vorkehren um 
den Sachverhalt klar zu legen. 
Mayr: Wir haben zu scheiden. Es ist selbstverständlich, dass für den Überfall Genugtuung 
von Ungarn verlangt wird, Renner daher die Schritte unternimmt, wie er in Aussicht 
genommen hat. Es wird sich ja auch die Entente um den Fall kümmern. 
Dann ist notwendig Verstärkung der Grenzwache zur Sicherung der Grenze. 
In der 3. Sache mit Peinlich, so scheint mir das nicht direkt im Zusammenhang zu stehen. Er 
ist zwar verantwortlich, nicht der Vorfall. Man sollte zunächst bei R. sprechen, ihn kommen 
lassen und mit ihm sprechen. Ohne Einvernehmen mit Landesregierung würde ich das nicht 
billigen können das Vorgehen gegen Peinlich. Dann ist die Sache politisch doch von so 
großer Bedeutung, dass ich glaube, der Hauptausschuss wäre sobald als möglich zur 
Beratung einzuberufen. 
Sicherung der Grenze wäre sofort vorzukehren, dann die Frage der Genugtuung von Ungarn 
für den Überfall, die Abführung der Waffen würde ich im Einvernehmen mit Landesregierung 
versuchen und wegen Peinlich mit R. sprechen. Dass Kabinettsrat das diktiert, geht nicht. 
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Deutsch: Die Waffen gehen die Landesregierung nichts an. 
Mayr: Einen Konflikt mit der Landesregierung herauf zu beschwören wäre nicht 
wünschenswert. Jedenfalls wäre der Hauptausschuss rasch einzuberufen. 
Renner: Die Waffen von Hartberg müssen weggeführt werden, sonst wiederholt sich der 
Überfall, auch gegen den Protest der Landesregierung. 
Hanusch: Verantwortlich für die Waffen und solche Dinge ist das Heeresamt. Dieses muss 
auch das Recht haben Verfügungen zu treffen, auch gegen den Willen der Landesregierung. 
Wenn alle Versuche mit R. einer Regelung gescheitert sind, dann müsste sie jetzt auf Befehl 
geschehen. Wenn es sich wiederholt, wird nicht Rintelen verantwortlich gemacht, sondern 
Deutsch. 
Miklas: Wegen gefährlicher Lage an der Grenze ist es höchste Zeit, dass die Waffen in das 
Innere des Landes geschafft werden, wenn nicht ein Teil zum verstärkten Grenzschutz 
ausgegeben werden muss. Was nicht dazu benötigt wird, soll unbedingt weggeschafft werden. 
Deutsch: Die Schadenssumme durch den Diebstahl macht 4 ½ Mill. K. aus. Dann bin ich mit 
Miklas und Mayr ganz einverstanden. Ich muss den Fall klar legen in der Öffentlichkeit, weil 
man mich dafür verantwortlich machen wird und die Veröffentlichung dahin führen wird, 
dass die Arbeiter sich beruhigen. 
Die Verstärkung der Grenze wird einvernehmlich mit Breisky geschehen. Miklas sagt auch, 
dass man die überschüssigen Waffen an einen sichereren Ort verbringen soll. Schließlich bin 
ich auch einverstanden mit Einberufung des Hauptausschusses zur Stellungnahme, denn ich 
fürchte sehr, dass die Verhältnisse uns rasch vor Tatsachen stellen, wenn wir nicht vorgehen. 
Die Erledigung der Affäre Peinlich könnte auch dem Haupausschuss überlassen werden. Ich 
halte dafür, dass es gegenüber unseren Leuten eine Entspannung ist. Die Arbeiter sind so 
aufgeregt, dass man von ihrer Seite auch Dummheiten erwarten muss. Wir können nur 
Ratschläge geben. 
Roller: Nach Schilderungen Deutsch besteht hier eine große Gefahr und es wäre gut, wenn 
ein Vertreter an Ort und Stelle geschickt würde. Ich fürchte alle diese Maßnahmen werden 
reichlich spät kommen. Es sollte ein mit einigen Vollmachten ausgestatteter Delegierter 
hinunterfahren und alle nötigen Anordnungen nach dem Zwang und der Gefahr des 
Augenblicks entsendet werden. 
Mayr: In den beiden ersten Fällen Protest und Grenzsicherung sind wir einig. Was 
Abtransport der Waffen angeht, so bin ich dafür, dass sie gesichert werden, aber es sollte 
Rintelen verständigt werden, dass der Auftrag erteilt wurde, die Waffen wegzubringen. 
Deutsch: Das Misstrauen ist so, dass das Depot bewacht wurde von Gendarmerie und einem 
Vertreter der Bauernheimwehr und schließlich haben auch die Arbeiter aufgepasst. 
Mayr: Wegen Peinlich würde ich R. Berufen. Wir können nicht ohne sein Einvernehmen 
entscheiden. 
Breisky: Peinlich war nach dem Pensionsbegünstigungsgesetz in den Ruhestand versetzt 
worden und dann war eine Art Vereinbarung geschlossen worden, dass er noch eine gewisse 
Zeit lang die Geschäfte weiter führt. Der Zustand ist auf Abbau gedacht, nur weiß ich nicht, 
wie sich R. dazu stellen würde, wenn ? 
Mayr: Mit der Anregung Roller könnte man den Gedanken verbinden Schnell(?) oder Körner 
zu entsenden. 
Deutsch: Die äußere Sache ist geklärt. Die Grenze und Waffen kann ich telefonisch erledigen. 
Dass die Landesregierung verständigt werden muss, wird auch geschehen. Die Entsendung 
eines Offiziers kann auch veranlasst werden um mit Landesregierung zu reden und 
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Maßnahmen gegen weiteres Unheil zu treffen. Peinlich-Affäre können wir zurückstellen bis 
Hauptausschuss, Breisky soll das Nötige einleiten. Der Hauptausschuss soll sehr bald 
errichtet werden 
Renner: Wegen Militärattaché und Evidenzdienst muss Heerwesen mit Finanzamt über 
Kreditfrage verhandeln. Die beiden Staatsämter sollen Vorbereitungen treffen, damit der 
Kabinettsrat beschließen kann. 
3. Renner: Der russische Kriegsgefangenenvertrag ist bei der Reparationskommission auf 
arges Missverständnis gestoßen. Goode hat sich beschwert, dass sie keine Kenntnis von dem 
Abschluss des Vertrages hatten. Es ist das keine Frage, die Reparationskommission betrifft 
die Friedensbestimmung nicht geht also nur die Gesandtschaft an und das Verhältnis zu den 
Mächten. Es könnte also nur die Botschafterkonferenz dazu Stellung nehmen, nicht die 
Reparationskommission, die ein bestimmtes Mandat hat. Ich habe über die Lösung der Affäre 
mit den Gesandten gesprochen und Noten gewechselt. Ich habe dargelegt, dass wir den Kun 
losbringen müssen und inneren politischen Gründen. Ich habe auch gesagt, es wäre das Beste 
ihn mit einem Kriegsgefangenentransport nach Russland zu schicken. Ich habe auch eine 
Note geschickt. Italien hat sich desinteressiert erklärt, wenn er weder in ihr Land noch durch 
ihr Land geführt würde, so interessiert es sie nicht. England hat sich desinteressiert erklärt. 
Amerika und Frankreich haben Einspruch erhoben. Sie stellten Bedingungen, dass die 
russische Regierung die sämtlichen gefangenen Amerikaner und Franzosen herausgibt. Dies 
hätte man wohl nicht erreichen können. Ich habe gegen die Auffassung dieser beiden gleich 
Vorstellung erhoben. Die Franzosen haben zu verstehen gegeben, die Bedingung sei zu 
unverhältnismäßig, Amerika hat gesagt, dass es verlange die Verständigung Kapps, was 
Amerika wollte und die Auffassung in Amerika. Im Übrigen haben sie sich nicht mehr gerührt. 
Das waren die politischen Vorbereitungen wegen Kun, ohne Zusammenhang mit den 
Kriegsgefangenen. 
Dieser ist ganz unabhängig davon im Wege der Kriegsgefangenenmission aufgetreten. Von 
Berlin haben wir die Aussicht der Russen, dass sie unter den gleichen Bedingungen 
heimgeführt werden wie die Deutschen. Im Juni wurde Heimtransport wegen 
Munitionslieferung eingestellt. Die österreichische Regierung hat telegraphisch Einstellung 
der Munitionstransporte mitgeteilt und Herrn Richter nach Berlin zu Verhandlungen mit 
Kapp geschickt. Kapp hat ihn an Litwinov gewiesen. Richter hat in Kopenhagen den Vertrag 
geschlossen. Weder Wortlaut noch Tatsache, dass ein Vertrag geschlossen werden soll, der 
über die Kriegsgefangenen hinausgeht, war dem Außenamt unbekannt. Wir haben den 
Vertrag nur mit Rücksicht auf die Kriegsgefangenen geschlossen und konnten nicht erwarten, 
dass die Entente sich einmischen wird. Die Gesandten haben sich eingemischt, nur Goode hat 
gefunden, dass seine Kompetenz verletzt sei. Der Friedensvertrag wird zunächst nicht 
berührt, aber er sagt der Vertrag enthält auch ökonomische Klausel. Die einzige Klausel ist 
die, daß Vertreter entsendet werden können, um über wirtschaftliche Beziehungen zu 
unterhandeln (§ 5). Goode hat deswegen nach Paris an Reparationskommission Mitteilung 
gemacht, dass Friedensvertrag verletzt sei und den Rechten der Reparationskommission 
entgegen gearbeitet wird. Eichhoff hat die Mitteilung aufgeklärt und dargestellt, dass damit 
keine besonderen Folgen verbunden sein können. Wir müssen der Reparationskommission 
über ihre schriftliche Note vom 24.7. eine Antwort geben. Ich möchte die Note der 
Rep.Komm. verlesen und den Antwortentwurf und Ermächtigung erbitten, den Antwortentwurf 
zu schicken. Wenn es sich um einen Verkehr mit den Gesandten handeln würde, so hätte ich 
es selbst zu machen, aber es ist, dass Reparationskommission ja in der Frage nicht zuständig 
ist. Goode hat noch ein Argument angeführt, welches einen Schein der Berechtigung hat, dass 
die Reparationskommission und er selbst sich bemüht haben, einen Teil der Kredite, welche 
uns zu zugedacht sind, frei zu machen für den Rücktransport der Kriegsgefangenen. 
Deswegen hätte man ihn fragen müssen. Ich habe an diesen Zusammenhang nicht gedacht. Er 
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stellt in Aussicht, dass diese Kredite nicht gewährt werden, wenn die österreichische 
Regierung nicht genügend Aufklärung gibt. Bloß die Kredite für die Kriegsgefangenen. Von 
Krediten für die Kriegsgefangenen hat man nach Auskunft des Kriegsgefangenenamtes noch 
keinen Heller gesehen. Wir haben die Kriegsgefangenen ganz auf eigene Kosten 
zurückgeführt, wir sollen uns durch die Drohung der Kreditentziehung der Entente nicht 
abhalten lassen. Wir müssen, trotzdem die Reparationskommission nicht zuständig ist, eine 
entgegenkommende Antwort mit allen Erklärungen geben. Diese Erklärungen sind schon den 
Einzelnen gegeben worden. Goode scheint sich schon beruhigt zu haben und ich hoffe, dass 
die Sache aus der Welt geschafft ist. 
Als Widerspruch zum Frieden wurde bezeichnet, dass wir wirtschaftliche Verhandlungen mit 
Russland führen. Darüber kann man sehr streiten. Es geht doch nicht an, dass alle 
Wirtschaftsverträge von der Genehmigung der Reparationskommission abhängig machen. 
Die Frage der Ext. Und der Radiostation. Sie schließen daraus die Anerkennung des 
Sowjetrusslands, weil nur Staat die Ext. Hat. In Deutschland aber wurde Kapp anerkannt und 
die Kommission soll die gleiche Funktion haben. Die Radiotelegraphie soll 3 Monate nach 
Abschluss des Friedens unter der Entente stehen. Das wird nicht geleugnet, die Entente kann 
den ganzen Verkehr kontrollieren. Die Amerikaner haben die Station ganz für sich in 
Anspruch genommen. Es ist selbstverständlich, dass in Kriegsgefangenenangelegenheit 
unablässig Telegramme geschickt werden müssen, über Wünsche der Angehörigen, wegen 
Einleitung und Sicherung der Transporte. Die Entente kann das kontrollieren, der sowjetische 
Vertreter muss auch radiotelegraphisch verkehren, die Tatsache, dass er hier in 
Angelegenheit seines Ressorts radiotelegraphieren kann, weicht nicht dem Recht der 
Kontrolle der Entente, sie kann jedes Telegramm streichen. Durch die Möglichkeit zu 
radiotelegraphieren haben wir den Frieden nicht verletzt. Etwaige Waffenlieferungen der 
Entente gehen uns nichts an. 
Die Waffenlieferung hat uns die Entente nach allen Seiten hin verboten und das Verbot haben 
wir in unserm Vertrag bestätigt. Die Entente sagt nun, dass wir uns nicht als neutral erklären 
können. Im Gespräch habe ich alles aufgeklärt und es ist zu vermuten, dass sie sich auf bloße 
Zusatzbemerkungen beschränken. 
Weil der Vertrag selbst im Kabinettsrat beschlossen wurde, wollte ich auch die Antwort 
bringen und ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass wir diese Note an Goode schicken. 
Mayr: Wir sind ja sonst verpflichtet, die Beschlüsse des Hauptausschusses und Kabinetts zu 
decken. Es wird gegen die Kenntnisnahme der Note und der Antwort kein Widerspruch 
erhoben. 
Angenommen. 
4. Renner: Am 9. Juli hat die Sachdemobilisierung eine Woche vor der Ratifizierung des 
Friedens noch um 60 Mill. K. Kriegsausrüstungsmaterial an Jugoslawien verkauft. Dieses 
Material sollte nach der Absicht der Sachdemobilisierung vor dem 16. über die Grenze 
gehen. Es hat sich bis zum 22. verzögert und am 22. ist das Schiff von der 
Überwachungskommission beschlagnahmt worden. Die militärische 
Überwachungskommission erhebt nun die schwersten Vorwürfe. Die Leute, welche die 
Lieferung bewerkstelligen sollten, haben die Ausfuhrbewilligung verschafft. Im Äußeren 
haben sie die Ausrede der hohen valutarischen Interessen gebraucht und der Kabinettsrat hat 
zugestimmt, so hat sich das Äußere umstimmen lassen. Das Schiff kann nicht abgehen, wir 
müssen uns höflich entschuldigen und als ertappte Diebe behandeln lassen. Wenn man solche 
Sachen macht, so muss man schlauer vorgehen und unmerklich machen. Der Kabinettsrat hat 
nicht dieses Geschäft beschlossen, sondern gesagt, man soll hinausbringen, was möglich und 
unauffällig geschehen kann.  
Mein Amt lehnt jede Verantwortung dafür ab, wir werden uns bemühen, es zu decken, aber es 
ist peinlich. 
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Grimm: Die Ein- und Ausfuhrstelle hat zugestimmt und dort sitzt ein Vertreter des Äußeren. 
Miklas: Wir sind für die Verzögerung verantwortlich, denn es ist keine Kleinigkeit, wenn bloß 
Moll für Österreich Verkehr kümmere. Da der Kabinettsrat dem Geschäft nicht zugestimmt 
hat, können wir erklären, dass kein Kabinettsratsbeschluss vorliegt und es nur in 
missverständlicher Auslegung unterer Instanzen verfügt wurde. 
Renner: Die Staatsbehörden haben das ihre getan, am 9. wurde der Vertrag geschlossen und 
am 10. die Lieferungsbewilligung erteilt. Vom 10. bis 22. ist die Abfertigung der Ware 
verzögert worden. Die Sache wird noch Weiterungen haben und wir haben ersucht, die Leute 
zu beruhigen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
5. Grimm: Die Reparationskommission nützt ihr Recht weitgehend aus. Der Sekretär der 
Finanzabteilung der Reparationsabteilung hat mir mitgeteilt, dass der Chef der Finanzsektion 
über Kontrolle der Gebarung, besonders der Ausgabengebarung zu sprechen wünscht. Ich 
habe vorläufig Auskünfte abgelehnt, wohl ihm zur Verfügung stehe. Aus dem Gespräch mit 
dem Sekretär habe ich entnommen, dass die sehr weitgehend die Ausgaben kontrollieren 
wollen. Die Finanzabteilung soll Kontrolle aus Ersparungsmaßnahmen durchsetzen und die 
Aufteilung der Vorkriegsschulden nach einem gewissen Schlüssel vorzunehmen. Die Kontrolle 
besteht entweder darin, dass sie anscheinend ein Budgetreferat einrichten, wo sie die Akten 
überprüfen wollen, insbesondere den Voranschlag bevor er ins Kabinett kommt. Jedenfalls 
werden sie sich den Voranschlagsentwurf vorlegen lassen. 
Gestern ist der Chef der Abteilung bei mir erschienen. Wir haben nur allgemein über einige 
größere Posten gesprochen, aber unmittelbar wird bevorstehen, dass sich die 
Finanzabteilung in der nächsten Zeit an uns herantreten wird um Aufklärung über einzelne 
Voranschlagsposten. Sie haben vor, sich davon mit dem Finanzamt in Verbindung zu setzten 
und den Voranschlag zu überprüfen. Das ist eine sehr peinliche Lage. Es ist für das Prestige 
Österreichs nicht angenehm, andererseits ist es für den Budgetreferenten eine unmögliche 
Situation. Es wäre zweckmäßiger, wenn diese Aufgabe anvertraut würde, der sich darin nicht 
so auskennt. In welcher Form es sich abspielen wird, ist noch nicht besprochen. 
Renner: Die Reparationskommission geht gewiss weit über das hinaus, was sie in 
Deutschland machen. Sie dringen auf die Einschaltung der Note in unser Gesetz und wollen 
uns regieren. Das sind Leute zweiter Garnitur. Diese werden in unsere Verhältnisse 
dreinreden. Wir können da nicht verwalten, wir müssen mit Hauptausschuss sprechen, wie 
wir die Grenze ziehen. Bei einer solchen Bevormundung werden wir nicht fertig und können 
nicht verwalten. Sie beziehen ihre Gehälter auf unsere Kosten und bemängeln unsere 
Personalaufwendungen. Bei der Veranlagung Goodes wird es sehr wohl zu einem 
Zusammenstoß kommen. Die Gesandten sind auch schon ungehalten, weil ihre Geschäfte von 
der Reparationskommission an sich gezogen werden. 
Mayr: Wir nehmen den Bericht zur Kenntnis und werden ihn nach dem Antrag Renners dem 
Hauptausschuss vorlegen. 
6. Mayr: Am Montag hat paritätische Lohnkommission die einmalige Notaushilfe ohne jede 
Klausel zur Kenntnis genommen und das Begehren gestellt, dass im August und September 
die Aushilfe wiederholt wird. Ich habe erklärt, die Regierung könne das nicht zusagen, dann 
haben sie nichts erwidert, sie werden halt wieder kommen mit derselben Forderung und dann 
sind noch die Pensionisten gekommen mit ihrem Verlangen, besonders in der Richtung der 
Ungleichheit zu den Pensionisten der Rep. Dezember, Jänner, Februar, März nicht länger 
ertragen können und eine Aktion einleiten wollen, um diese Ungleichheiten zu beseitigen. In 
dieser Hinsicht habe ich eine etwas beruhigende Erklärung abgegeben, dass ich es dem 
Kabinettsrat vorlegen werde und man studieren werde, ob ein Ausgleich möglich sei. Das 
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entspreche auch dem Wunsch der politischen Parteien. Dann wurde ihnen mitgeteilt, dass die 
Besoldungsreform den politischen Parteien gegeben wurde und dass die Besoldungsreform 
der übrigen Angestellten an die Organisationen zum Studieren gegangen ist. 
Grimm: Die Angelegenheit wird wieder den Hauptausschuss beschäftigen. Möchte 
beantragen, dass diesen Verhandlungen ein Vertreter des Finanzamtes beigezogen wird. 
Besonders die Pensionistenfrage ist beim Pensionsgesetz bindend beschlossen worden und 
wir sind eigentlich fest geblieben. Beim Abbaugesetz hat Zelenka Vorwürfe erhoben, dass 
man in der Pensionsfrage wird nachgeben müssen wird. Beim Militärabbaugesetz wurde 
beschlossen, dass den Wünschen der Militärgagisten entgegen gekommen werden soll. Jetzt 
sind die militärischen Pensionisten günstiger gestellt als die zivilen. Es ist das eine Folge, 
weil bei den Beratungen der politischen Parteien kein Finanzvertreter anwesend war. Es wird 
uns Millionen Kronen kosten, wenn die Erhöhung nicht fest bleibt. Bei der Verhandlung der 
Pensionistenfrage zwischen den Parteien, die 500 Mill. Kronen kosten, soll ein Vertreter des 
Finanzamtes beigezogen werden. Es ist das der weitere Schritt, dass die Pensionisten den 
Aktiven gleichgestellt werden und mit ihnen vorrücken. 
Mayr: Es handelt sich wesentlich um Ungleichheit der Dezember-Jänner und Februar-März 
Pensionisten. An eine Automatik für später aufgrund der neuen Besoldungsreform ist nicht zu 
denken, darüber hat auch niemand etwas gesagt. W. hat auch gesagt, dass sich so viel 
machen ließe. Das Finanzamt soll dem Kabinettsrat einen Vorschlag machen und damit 
können wir an den Hauptausschuss gehen. 
Renner: Nach den Ausführungen Mayrs scheint es wahrscheinlich, dass wir die einmalige 
Zulage monatlich geben müssen. 
Mayr: Das habe ich direkt abgelehnt. 
Renner: Ich werde den Gedanken nicht los, dass man hätte weniger geben und für längere 
Zeit vorsorgen sollen. 
Pesta: Beim letzten Kabinettsrat wurde beschlossen über Besoldungsreform der Eisenbahner 
Fühlung zu nehmen mit den Parteiklubs und neuerdings über diesen Gegenstand zu beraten. 
Ich bin heute von Tomschik betrieben worden. Ich möchte bitten, ob ich schon in der nächsten 
Zeit eine Auskunft bekommen kann, da Mitte August die Eisenbahner eine definitive 
Entscheidung erwarten, damit sie aufgrund der Reform im August schon Anzahlungen auf die 
Beträge nach der Durchrechnung bekommen. Mit diesen Anzahlungen wäre auch die Frage 
gelöst, dass im August für sie kein weiterer Betrag als Notstandsaktion zur Auszahlung zu 
kommen hätte. 
Mayr: Ich habe [..] den Entwurf gegeben und um baldmögliche Äußerung gebeten. 
Deutsch: Wir sind fertig und könnten jetzt in die Beratung eingehen. 
Mayr: Ich werde die Großdeutschen urgieren. 
7. Nachträgliche Genehmigung. 
8. Beitritt. 
9. Mayr: Wahlordnung 
Es handelt sich darum, dass Kabinettsrat den Hauptausschuss zu neuerlicher Schlussfassung 
einzuberufen. 
Ruber: Wahlberechtigt sind nur jene Personen, welche die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, einschließlich jener, welche nach 64 die Heimatzuständigkeit bei uns besitzen oder 
im Weg der Option die Staatsbürgerschaft erlangen. Hauptausschuss hat aber beschlossen, 
dass alle jene, welche in einem Gebiet Österreichs heimatberechtigt sind, dann jene, die 
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Staatsbürgerschaftserklärung abgegeben haben und 3.) jene aus den Gebieten nach dem 
Gebietsgesetz und 4.) welche nach 78 oder 80 optiert haben. 
Nach unserer Anschauung ist durch 64 des Friedensvertrages das Staatsbürgerschaftsgesetz 
? 91 von 18 außer Kraft. Dieser Anschauung hat sich der Hauptausschuss nicht 
angeschlossen. 
Renner: Es steht jedem Staat frei, ? an den politischen Rechten teilnehmen zu lassen, welche 
er dafür in Aussicht nimmt. Bei der Wahl in die provisorische Nationalversammlung hat man 
alle Reichsdeutschen wählen lassen. Das ist ein Beweis, dass es völkerrechtlich und 
staatsrechtlich möglich ist. Hauptausschuss hat den Willen ausgesprochen, dass alle 
Angehörigen aus den in Anspruch genommenen Gebieten mitwählen können. Das möglich zu 
machen, ist Sache der Vollzugsverwendung. Es ist nicht möglich, dass von den Ämtern dieser 
Wille des Hauptausschusses frustriert wird. Gegen den Willen des Hauptausschusses kann 
man nicht machen, wir haben einfach den Wunsch des Hauptausschusses zu erfüllen. Wenn 
wir jenen, welche uns durch den Friedensvertrag aberkannt wurden, vom Wahlrecht 
ausschließen, ist unmöglich. Wenn der Brünner Vertrag geschlossen worden wäre, wäre eine 
andere Lage. Der Friedensvertrag bindet uns gar nicht. 
Miklas: Es ist eine große Schwierigkeit, weil es eine Härte ist, die Deutschböhmen, welche 
österreichische Staatsbürger sein möchten, aber das Staatsbürgerrecht nicht durchsetzen 
konnten, vom Wahlrecht auszuschließen. Die Auffassung Renners scheint mir rechtlich doch 
nicht haltbar. Die Argumente hätte man erwägen sollen bei Schaffung des Wahlgesetzes, nicht 
erst bei der Vollzugsanweisung. Im Wahlgesetz hätte sich sagen lassen, dass auch die 
Sudetendeutschen wahlberechtigt sein sollen. Dort heißt es aber, dass jeder Wähler 
österreichischer Staatsbürger sein muss. Das Wort österreichischer Staatsbürger ist nach 
dem 16 ? auszulegen im Sinne des Friedensvertrages, der allen und jedem bisher geltenden 
österreichischen Gesetz vorausgeht. 
Renner: Als der Verfassungsausschuss das Wahlgesetz beschlossen hat, war er sich bewusst, 
dass die Frage der Staatsbürgerschaft nicht geklärt ist, aber er hat jene als Staatsbürger 
betrachtet, welche es aufgrund des Gebietsgesetztes sind. Diese Forderung ist nicht falsch, 
weil das Gebietsgesetz nirgends aufgehoben ist. Der Friedensvertrag enthält eine allgemeine 
Annahme, welche erst der Ausführung bedarf. Der Friedensvertrag ist nicht die 
ausschließliche Quelle der Staatsbürgerschaft er regelt die strittigen Fälle, aber wir können 
die Bestimmungen auslegen, jeden als Staatsbürger aufzunehmen. Der Friedensvertrag ist 
kein Staatsbürgerschaftsgesetz. Einen [..] Staatsbürger kann ich nicht belasten, aber ich kann 
ihn privilegieren. Der Friedensvertrag muss durchgeführt werden durch Spezialgesetz und 
Verträge mit den Nationalstaaten, aber das hindert nicht, wen wir nach dem Wahlgesetz als 
Staatsbürger betrachten wollen und das Gebietsgesetz ist nicht aufgehoben. 
Es sind 2 verschiedene Urkunden maßgebend. Der Friedensvertrag von St. Germain und der 
Vertrag zwischen Tschechen und den Ententemächten, so dass wir für die Staatsbürgerschaft 
2 Quellen hätten, weil der letztere Vertrag nach dem ersten auch für uns gilt. 
Wir haben das Gesetz in dem Sinn durchzuführen wie er von dem Verfassungsausschuss 
beschlossen wurde, dass jeder wahlberechtigt ist, welcher nach den bisherigen Gesetzen 
wahlberechtigt ist. 
Es hat sich niemand beschwert, weil es niemanden angeht, wenn wir als wahlberechtigt 
erklären. Der Ausschluss der Sudetendeutschen wäre ein unerträglicher Zustand. 
Mayr: In den Durchführungsvorschriften für die Option wird zugesagt, dass die Option sofort 
durchgeführt werden kann. 
Renner: Die Sache ist schwierig, aber nach dem Stand unserer Gesetze ist es klar, dass wir 
uns bei Umschreibung der Wahlberechtigten auf unser Gesetz stützen. Das Gebietsgesetz ist 
als solches nicht aufgehoben. Soweit es widerspricht, ist es außer Kraft gesetzt, aber als 
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solches ist es nicht aufgehoben und wir können uns bei der Umschreibung der 
Wahlberechtigung ohne Weiteres darauf berufen. 
Mayr: Beim Wahlgesetz ist der Friedensvertrag als Gesetz erklärt. 
Grimm: Vom Hauptausschuss wurde eine Entscheidung gefällt ohne Bedachtnahme auf die 
finanzielle Konsequenz. Die Bedachtnahme der Frage der Übernahme der Kriegsanleihen. 
Bis Oktober vorigen Jahres hat die bloße Staatsbürgerschaftserklärung zur Zinsenzahlung 
genügt. Von Oktober an wurde angeordnet, dass zur Kontrollbezeichnung nur Wertpapiere 
solcher Eigentümer zugelassen werden, welche in einem zum österreichischen Gebiet 
zugehörigen Gemeinde heimatzuständig sind. Der Beschluss des Hauptausschusses bewirkt 
die Rückkehr zur alten Praxis, wir müssen eine ganze Reihe von Aufhebungen von 
Kontrollbezeichnungen außer Kraft setzen. Die finanziellen Folgen werden sehr belastend 
sein, weil in den Sudetenländern zahlreiche Kriegsanleihen anhängig sind. Vom Standpunkt 
der Finanz aus müssen wir den größten Wert darauf legen, dass der Hauptausschuss auf 
diese Konsequenzen aufmerksam gemacht wird. 
Renner: Die Finanzverwaltung hat für unseren eigenen Bedarf und die Abgrenzung der 
Rechte, welche sie berühren, den Begriff der Staatsbürgerschaft abgegrenzt Das Wahlgesetz 
ist keine Staatsbürgerschaft. Es wirkt nicht zurück. Die Erteilung der politischen 
Wahlberechtigung ist ein Akt für sich.  
Grimm: Renner hat primär Recht, aber es ist ausgeschlossen, wenn die 
Staatsbürgerschaftserklärung mit der Folge einhergeht, sie auch hinsichtlich der finanziellen 
Bedingungen anerkennen müssen. Vom Finanzstandpunkt ist ein Ausweg möglich, wenn die 
Giltikeit der Staatsbürgerschaftserklärung ausdrücklich ohne weitere Rechtsfolgen 
umschrieben wird. Wenn der Kabinettsrat das beschließt und der Hauptausschuss es 
anerkennt, dann würde es genügen. 
Mayr: Ich habe die Bedenken der Präsidentschaftskanzlei übermittelt. Sie weiß, was sie zu tun 
hat. Das Kabinett hat keine Verpflichtung mehr und nachdem wir zu keiner einheitlichen 
Anschauung kommen, ist es am besten, dass ich erkläre, diesen Gegenstand zur Kenntnis 
gebracht zu haben. 
Breisky: Wir kommen mit den Terminen nicht zurecht. Wir brauchen 70 Tage. Ein Aufschub 
der Verhandlungen hätte eine Verschiebung des Wahltermins zur Folge. 
Hanusch: Ich bin sehr dafür, dass es so gemacht wird, wie es im Hauptausschuss beschlossen 
wurde. Aber ich stimme Grimm zu, dass die Rechtsstellung klar gelegt wird, damit nicht 
andere finanzielle Opfer für den Staat verbunden sind. In Niederösterreich sind 15000 
Invaliden, wo dies nicht in der Vollzugsanweisung ausdrücklich hervorgehoben wird. Wenn 
Antrag Grimm angenommen wird, dann kann die Wahlberechtigung erfolgen ohne dass 
finanzielle Opfer des österreichischen Staates damit verbunden sind. 
Da aber schon ein Beschluss des Hauptausschusses vorliegt, müssen wir die 
Vollzugsanweisung dem Beschluss anpassen. Das Kabinett kann einen Beschluss des 
Hauptausschusses nicht ändern. 
Renner: Es kann unzweifelhaft festgestellt werden, dass nach dem Wahlgesetz und ohne 
Präjudiz auf alle anderen Staatsbürger … der Friedensvertrag regelt die Frage nicht, er 
enthält Widersprüche. 
Merkl: Die Vollzugsanweisung ist von Staatsregierung im Einvernehmen mit Hauptausschuss 
zu erlassen. Staatsregierung ist verantwortlich. Es handelt sich nicht bloß um einen Vollzug, 
sondern um die Mitwirkung mit gleichwertiger Faktoren. Art. 230 Wahlpflicht wäre eine 
Verletzung des Friedensvertrages, die nach Art. 69 angefochten werden könnte. Die 
Vollzugsanweisung kann nur im Rahmen des Gesetzes ergehen und nur jene als Staatsbürger 
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erklären, welche nach unserem Gesetz solche sind. Art. 62 erklärt, dass Bestimmungen über 
die Staatsbürgerschaft unmittelbar in Kraft treten. Regierung hat sich auch präjudiziert, als 
im Motivenbericht zum Wehrgesetz ausgesprochen wird - die Einbeziehung der Ausländer 
unterliegt der Überprüfung durch Verfassungsgerichtshof und den ständigen Gerichtshof 
nach Art. 62 welcher diese Regelung nicht anerkennen wird. 
Ruber: Der Entwurf der Vollzugsanweisung hält sich an die Fassung vom letzten Mal. Es 
könnte in der Formulierung zum Ausdruck gebracht werden, dass wir über den Ausdruck 
Staatsbürger hinweg kommen. 
Breisky: Die Durchführung des Wunsches des Hauptausschusses würde eine Änderung des 
Gesetzes voraussetzen. Sonst läge ein Widerspruch mit dem formellen Recht vor. 
Deutsch: Über die juristische Frage sollen wir nicht diskutieren. Der tatsächliche Wille des 
Hauptausschusses ist, dass diese Personen wahlberechtigt sein sollen. Wir müssen diesen 
willen durchführen. Scheint uns die Durchführung unmöglich aus juristischen 
Schwierigkeiten, dann müssen wir einen Vorschlag, wie man die Schwierigkeiten beseitigen 
kann, machen. Die Juristen haben den Weg zu finden, den Willen des Hauptausschusses 
auszuführen, sei es durch Gesetzesentwurf oder anders. Wir müssen die juristische Form für 
die Ausführung des Hauptausschusses finden. Wir müssen seinen Willen ausführen und wir 
beauftragen ihnen die Vorlage auszuarbeiten, welche zur Ausführung des Willens des 
Hauptausschusses erforderlich ist. 
Renner: Es liegt im Friedensvertrag ein Widerspruch vor, weil er widerspricht dem Vertrag 
zwischen Entente und Tschechien. Wir können ruhig sagen nach dem Wahlgesetz jeder, der 
nach diesem und jenem Gesetz Staatsbürger ist. 
Deutsch: Wenn ein Weg durch eine Vollzugsanweisung gegeben ist, dann muss man ihn 
beschreiten. 
Renner: Der Friedensvertrag ändert die Gesetze soweit ab, als er sie berührt. Es ist Frage 
der Interpretation inwieweit einzelne Punkte durch den Friedensvertrag abgeändert wurden. 
Aber das Gesetz selbst ist nie aufgehoben. Es geht daher ohne Weiteres an, in einer Materie, 
welche durch den Friedensvertrag nicht geregelt wird, dieses Gesetz zu berufen. 
Merkl: Der Wahlreformausschuss hat die Frage des Wahlrechts der verloren gegangenen 
Staatsbürger besprochen, aber nicht abgeschlossen. 
Mayr: Ich habe mich verpflichtet gefühlt, am Montag die Präsidentschaftskanzlei unter 
Vorlage des Berichtes zu verständigen, dass von den Staatsministern Bedenken gegen den 
Beschluss des Hauptausschusses bestehen und wollte das dem Kabinettsrat zur Kenntnis 
bringen. Eine Antwort ist nicht eingelangt, es ist nicht in unserer Macht, eine neue Sitzung 
des Hauptausschusses zu veranlassen. Das wäre Sache des Präsidenten, Der Kabinettsrat 
kann den Bericht zur Kenntnis nehmen oder Antrag stellen im Sinne der Bedenken oder den 
Antrag Grimms zum Beschluss ergeben. Das müsste der Präsidentschaftskanzlei zur Kenntnis 
gebracht werden. 
Deutsch: Es müsste noch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Vorarbeiten für die 
Wahlen nicht verzögert werden dürfen. Die Vollzugsanweisung müsste herausgehen, denn das 
ist der Wille des Hauptausschusses die Anregung Grimms könnte ohne Beteiligung des 
Hauptausschusses aufgenommen werden. 
Resch: Ich weiß nicht, ob eine Vollzugsanweisung zu erlassen, wenn der Wille des 
Hauptausschusses entgegen dem Gesetz respektiert wird. Denn meiner Auffassung nach ist es 
ein gedeckter Akt. 
Deutsch: In allen politischen Fragen wird erklärt, der Hauptausschuss ist die höchste Instanz. 
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Jetzt wollen wir uns über den Hauptausschuss hinweg setzen. Nachdem Renner uns 
versichert, dass es durchaus keinen Widerspruch zum Friedensvertrag ist, dann steht uns 
juristische Meinung gegen juristische Meinung und wir können ruhig die annehmen, welche 
mit dem Willen des Hauptausschusses im Widerspruch steht. 
Resch: Wenn der Hauptausschuss Beschluss fasst, welcher gegen das Gesetz verstößt, dann 
muss er darauf aufmerksam gemacht werden. 
Renner: Die Vollzugsanweisung wird sich auf die Teile unseres geltenden Gesetzes berufen 
und wird sagen, Staatsbürger für das Wahlrecht sind jene, welche in diesen und jenen 
Gesetzen als solche bezeichnet werden. Dann muss man sehen, ob dagegen Einspruch 
erhoben wird. Wird der Wahlgerichtshof angerufen, können --------- 
Mayr: Einstimmigkeit herrscht nicht, es bleibt nichts anderes übrig als dem Hauptausschuss 
zu berichten über das Ergebnis der Beratung des Kabinettrats. Wir müssen warten mit der 
Erlassung der Vollzugsanweisung bis zur Rückantwort des Hauptausschusses. 
Roller: Verliest 
Renner: Die Äußerung des Justizamtes gibt den Notstand, in dem wir uns befinden. Der Bruch 
ist, dass diese Materie durch den Friedensvertrag nicht erschöpfend geregelt ist, besonders 
nicht im Hinblick auf das Wahlrecht. Dass man bezüglich des Wahlrechts Abweichungen 
machen kann, beweisen die Jugoslawen, die auch Optionsberechtigte nicht wählen lassen. Ich 
kann als Staat ohne Weiteres alle Ausländer wählen lassen. Die Anwendung der Wahlpflicht 
ist eine sehr schwache. Der säumige Wähler wird einfach nicht bestraft werden. Ich würde 
empfehlen in der Vollzugsanweisung den Willen des Hauptausschusses zum Ausdruck zu 
bringen, dass man sich auf die bisher in Geltung stehenden Gesetze bezieht und sagt, dass 
Friedensvertrag gilt für alle Beziehungen, aber kann für die Wahlberechtigung nichts 
beweisen. Dafür ist maßgebend der Zustand unserer Gesetze und kann sich beziehen auf die 
bisherigen Gesetze. Wenn jemand klagt, so wird das ergänzende Gesetz nachgetragen 
werden, welches den formellen Mangel heilt. Aber man kann jetzt nicht die Wahlarbeiten 
aufhalten. Ich würde also die Sache vor den Hauptausschuss bringen, aber den Auftrag des 
Hauptausschusses durchführen und die Ermächtigung erbitten, später das Übliche zu 
sanieren. 
Breisky: Wir haben die formelle Rechtsexistenz verlassen, wir könnten die Vollzugsanweisung 
reifen lassen mit dem Ausdruck „es sind demnach aufzunehmen …“ und durch ein späteres 
Gesetz die formellen Mängel beseitigen. 
Mayr: Über den Vorgang, wie ihn Renner vorgeschlagen hat, herrscht Einstimmigkeit. Der 
Hauptausschuss wird von dem Vorgang verständigt, dass dieser Ausweg gewählt wurde, dass 
juristische Bedenken bestehen und ein Gesetz erforderlich scheint. 
Breisky: Es wird ausgeführt, welche Kategorien von Staatsbürgern aufzunehmen sind. Wegen 
des Ausschlusses der weiteren 
demnach sind aufzunehmen …. 
10. Mayr: Archivwesen. 
Differenz besteht nicht in Bezug auf die Schaffung des Rechnungsamtes, Mehrkosten 
erwachsen da nicht, sondern nur bezüglich der Unterstellung des Rechnungsamtes 
Staatskanzlei, Unterricht oder Inneres. Sämtliche Fachleute sind für die Unterstellung unter 
die Staatskanzlei, einzelne haben bereits erklärt, vom Unterrichtsamt keinen Auftrag 
entgegennehmen zu wollen, es würde bei der Errichtung des Rechnungsamtes eine sehr 
unangenehme Erscheinung hervortreten, dass es nicht stimmt und das wollte man vermeiden. 
Ich will heute keine definitive Entscheidung erbitten, die Differenzen werden sich ausgleichen 
lassen, ich möchte nur bitten, dass namentlich mit Rücksicht auf das Kriegsarchiv insoweit 
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eine Entscheidung gefällt wird, dass prinzipiell das Archivamt in dem Sinn geschaffen wird 
und das Kriegsarchiv und allenfalls ein Archiv, welches sich ihm unterstellen wird, diesem 
unterstellt wird. Um zu vermeiden, dass der heutige Beschluss einstweilig ist, würde ich 
vorschlagen, dass ein Archivamt geschaffen wird und Kriegsarchiv ihm unterstellt wird, das 
mit der Verwaltung der weitern Reform 2 Fachmänner betraut werden und zwar Professor 
Redlich und Mayer. Wir sind beide jetzt der Staatskanzlei angegliedert. 
Ich stelle Antrag, dass Kabinettsrat bestimmt, das Rechnungsamt wird bestimmt und als 
Leiter werden Redlich und ich bestellt und es wird das Kriegsarchiv unserer Leitung bis zur 
definitiven Entscheidung unterstellt. 
Kelle: Im Auftrag Glöckels habe ich die Vertagung der Beratung zu erbitten, weil Glöckel 
persönlich Stellung nehmen will. Die Angelegenheit wurde wiederholt eingehend beraten 
zwischen Ressorts und Fachmännern, es wurde aber keine Einigkeit erzielt. Die Fachmänner 
wollen das Archivamt entweder unter die Staatskanzlei oder das Innere. Das Unterrichtsamt 
steht auf dem Standpunkt, dass seine Zuständigkeit dadurch gegeben sei, da es sich um eine 
Verwaltungsaufgabe, ähnlich dem Denkmalwesen handelt. Die eigentliche Arbeit des 
Archivwesens fällt dem fachmännischen Unterrichtsamt zu, es handelt sich um reine 
automatische Belange, zu welchen das Unterrichtsamt berufen wäre. Dann ist es 
augenblicklich nicht notwendig in der Sache eine Entscheidung zu treffen und ein neues Amt 
zu schaffen. Dringend ist nur die Frage des Kriegsarchivs, weil es als liquidierende Stelle 
niemand untersteht und eigentlich herrenlos ist. Es soll aber der Austragung der 
grundsätzlichen Frage nicht vorgegriffen werden. 
Mayr: Wir haben gestern die Sache besprochen und Glöckel ist auch verständig, dass eine 
Vertagung nicht gut möglich ist. Die Angelegenheit des Kriegsarchivs kann nicht länger 
hinausgeschoben werden. In merito ist mein Antrag ja auch ein Vertagungsantrag. 
Deutsch: Ich sehe nicht ein, warum die Entscheidung so dringend sein soll, dass sie in 
Abwesenheit des Unterstaatssekretärs getroffen werden müsste. Man könnte es ja 
verschieben. Die Schwierigkeiten beim Kriegsarchiv sind auch nicht so groß.. kann dort 
augenblicklich nichts gearbeitet werden, es sind die Vorarbeiten. Will man es losgelöst von 
anderen Fragen entscheiden, so kann man es einem der bestehenden Ämtern angliedern, aber 
kein neues Amt dafür schaffen, die Frage müsste erwogen werden. Unterstellen wir es einem 
österreichischen Ressort und warten wir die paar Tage. 
Renner: Die serbische Regierung hat vor 3 Wochen einen Oberst geschickt, der mit dem 
liquidierenden Kriegsarchiv zu tun hat. Anlässlich der serbischen Okkupation wurde das 
serbische Kriegsarchiv weggenommen. Ein Teil wurde zurückgestellt, wichtige Dinge aber 
nicht, nach diesen sucht die serbische Regierung. Diese scheint man aus bestimmten Gründen 
zurückzuhalten. Nun ist aber das durchaus nicht die Absicht, etwas zu publizieren, die Serben 
wollen nur das Material zurückhaben. Man möchte sofort Auftrag geben, dem serbischen 
Oberst die Dinge zu geben. 
Ende der Mitschrift 208a. Fortsetzung aus Mitschrift 208b (die bisher keine Abweichungen 
von der Ausfertigung a aufwies), jetzt aber als einzige Unterlage vorliegt. 
Grimm: Ich werde der Sache nachgehen. 
Renner: Zur Sache selbst. Redlich ist unser Bevollmächtigter der Republik. Ich möchte auch 
keine provisorische Lösung schaffen. Ich bin auch ein Anhänger der Unterstellung unter die 
Staatskanzlei – aber doch nicht jetzt. 
Mayr: Unter den Archivbeamten in Wien ist die größte Verdrossenheit, dass die einheitliche 
Leitung noch nicht durchgeführt ist. 
Deutsch: Wir können die Zustimmung nicht geben, weil die Sache nicht bestritten ist. 
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Kelle: Kompromissantrag: wir bekämpften den Antrag nur deshalb, weil es eine Neuregelung 
ist. Antrag: an dem Archivwesen keine Änderung. Es bleibt beim Ministerium des Inneren und 
das Ministerium für Inneres übernimmt auch jetzt das Kriegsarchiv provisorisch bis zur 
definitiven Regelung der ganzen Frage. 
Mayr: Ich muss dagegen Stellung nehmen, dass ein Archivreferat im Ministerium des Inneren 
besteht. Es sind dem Ministerium des Inneren unterstellt die Archive, die zum Ministerium des 
Inneren gehören. Dagegen spreche ich mich namens aller Archivbeamten aus, dass sie 
geleitet werden von Nichtfachmännern. Ich würde bitten, dass 2 Herren zur Verwaltung 
bestimmt werden und das Kriegsarchiv soll ihnen unterstellt werden. 
Renner: Unsere Herren haben die Meinung, dass die Frage als Ganzes gelöst werden soll 
und nicht durch einzelne Entscheidungen präjudiziert wird. 
Vertagung. 
Gedrucktes Protokoll Nr. 10 
Deutsch: 3) Geschäftsordnung des Zivilkommissariats. 
In den Grundzügen ist mir nicht klar geworden, ob nicht von den Christlich-Sozialen noch 
eine Änderung verlangt wurde oder nicht. Edlinger hat die Bemerkung gemacht, dass man 
alle Verordnungen und Erlässe noch vorher dem Zivilkommissariat mitteilt. Er hat noch mit 
Seipel gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Partei noch darauf besteht oder nicht. 
Renner: § 12: Schließt Akteneinsicht nicht auch ein die Verordnungen und Erlässe? 
Deutsch: Wir sind auch dazu bereit. Abg. Kirchlehner(?) ist dagegen weil die Ch.Soz. 
Renner: Das Recht der Akteneinsicht mit einschließt das Recht von herauszugebenden 
Verordnungen und Erlässen rechtzeitig Kenntnis zu erlangen. 
Deutsch: Wird sich mit Edlinger darüber ausgleichen. 
4) Hanusch: Fürsorgeerziehung 
Grimm: Ich muss vom finanziellen Standpunkt Einspruch erheben, dass es in dieser Form zum 
Gegenstand zu Verhandlungen gemacht wird mit den Ländern. Dadurch würden wir 
präjudiziert sein. Bisher ist immer das Land als primärer Faktor aufgestellt gewesen. Im 
vorliegenden Gesetz ist die Sache ganz umgekehrt. § 25 sagt ausdrücklich der Staat bestreitet 
die Kosten. Die § 24 ff. enthalten die Pflichten, die der Staat hat. Es sind auch tatsächlich 4 ½ 
Mill. von Staatsamt für soziale Verwaltung errechnet worden für den Staat, wobei der 
eigentliche Verpflegstag mit 7 K. errechnet wurde. Wenn die Kostenbestimmungen heraus 
kommen oder in präjudizieller Form gefasst sind, so habe ich nichts dagegen, dass es mit den 
Ländern verhandelt wird. Gegen § 15 hätte ich keine Einwendung. 
Hanusch: Ich bin auch einverstanden, dass es nicht mit den Ländern verhandelt wird. 
# Ich bin einverstanden, dass Verhandlungen mit dem Staatsamt für Finanzen wegen 24 und 
25 finanzielle Bestimmung gepflogen werden und dann, wenn Einigung, mit den Ländern 
verhandelt wird und der Kabinettsrat beschließt im Prinzip, dass ein Fürsorgegesetz gemacht 
wird. Dann Verhandlungen mit den Ländern. 
Roller: Bitte um Beiziehung eines Vertreters des Justizamtes zu den Verhandlungen. 
Genehmigt. 
Deutsch: 1) Es rollen 4 Waggons Munition von Triest nach Leibniz. Sie sollen in die 
Tschechoslowakei gehen. Sollen wir sie weiter liefern lassen? Wir wissen nicht, ob sie nicht 
nach Polen liefern. Ich glaube, es wäre das Beste, wir sagen sie dürfen nicht liefern. 
2) Es wurde beschlossen, dass Munition nicht transportiert wird. 1000 Granaten sollten von 
[..] nach [..] gehen. Sie sind nach Polen gegangen von polnischen Legionären begleitet. 
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3) 10 Millionen Patronen. 
Wir müssen es vorbereiten und es wird vielleicht herauskommen und schaffen Lage 
gegenüber der Entente. In allen diesen Fragen würde ich empfehlen die absolute Korrektheit. 
Man soll das glatt ablehnen. Außerdem soll man alle Munitionstransporte ablehnen. 
Renner: Der Vorgang, der von den Firmen gewählt wird, ist unmöglich. Die Hauptanstalt für 
Sachdemobilisierung kann Sachen machen ohne Kabinett und Staatsamt. Wenn sie aber 
herkommt und von uns Vordatierung verlangt, so ist das ganz unmöglich. 
Was Leibniz anbelangt: Wenn eine ital. Firma behauptet sie schickt etwas nach Tschechien, 
so brauchen wir uns eher nicht daran zu halten. Wenn die Entente uns beauftragt es 
durchzulassen, dann ist es etwas anderes. 
Breisky: Pesta: 
Genehmigt. 
5a) Grimm: Beitragsleistung. – Angenommen 
5b) Auflösung …… Wir bitten um die Ermächtigung und würden das in Form einer Note an 
die Zentralstellen mitteilen. – Angenommen 
7a) Roller: Beitritt Österreichs Angenommen 
7b) Gerichtsirrenärzte. – Angenommen 
8) Breisky: Gesetzesbeschluss Leobersdorf – Angenommen 
Grimm: Abstimmungsgebiet von Kärnten von der Vermögensabgabe frei gelassen. 
Vollzugsanweisung – einvernehmlich mit der Landesregierung gemacht.- Angenommen. 
Grimm: Abrechnungsamt. – Angenommen 
Grimm: Kosten der Personalvertretung. 
Es werden von Staatsamt für Inneres sowohl für die Personalvertretung der Eisenbahn wie 
für Post- und Telefon große Kosten angefordert. Für Eisenbahn 2 Mill., für Kosten 2 Mill., für 
Telefon 550000. Mit Finanzamt nie Einvernehmen gepflogen worden, auch im Kabinett ist nie 
die Rede meines Wissens. Paul, soll dem Personal der Bahnen und Postbediensteten 
zugestanden worden sein. Finanzamt ist der Meinung, dass die Personalvertretungen nicht 
immer im Interesse des Staates arbeiten. Wir haben die Absicht, das abzulehnen und nicht in 
den Staatsvoranschlag aufzunehmen und das vielleicht weiteren Verhandlungen zu 
überlassen. 
Pesta: Einerseits die Personalvertretung auf einer Dienstvorschrift beruhen, die gewiss 
seinerzeit den K.R. bestimmt hat und mit dieser Dienstanweisung ist ausdrücklich gesagt, 
dass die Kosten vom Staat getragen werden und den Bediensteten kein Schaden erwachsen 
kann. 
Grimm: Soviel ich weiß ist die Dienstvorschrift nicht dem Kabinett -- 
Renner: Es stand damals auf der Tagesordnung die Verwendung von Sonderbeamten als die 
der Vertreter und Urlaub. Bei diesem Anlass hat Pesta (?) gesagt, dass man die Kosten für 
die Personalvertretungen zahlen muss. Die Personalvertretungen sind eine gewisse 
Erschwerung, aber sie sind auch eine gewisse Sicherung der Verwaltung.  
Daher: kommt man praktisch nicht um die Sache herum. Wenn es nicht zu 
Personalvertretungen gekommen wäre, sondern rein gewerkschaftliche Organisationen 
gewesen wären, so käme die Kostendeckung nicht in Betracht. Da aber eine 
Zwangsorganisation vom Staat geschaffen wurde, so kommt man nicht herum. Man wird 
allerdings ein gewisses Regulativ schaffen müssen. Es ist besser es offen in das Budget 
einzusetzen und setzt den Betrag möglichst niedrig ein. 
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Grimm: Lieber verschleiert. 
Mayr: Die Beamten verlangen ein Gesetz über die Personalvertretung, da gehört es eigentlich 
hinein. 
Pesta: Wir haben die Sache so geregelt, dass den gewählten Funktionären ihre ständigen 
Bezüge weiter gehören und wenn sie täglich Lohn bekommen auch den durchschnittlichen 
Lohn. Für die Kosten, die sie durch den Aufenthalt in Wien haben und Nebengebühren, 
verlieren, Pauschalsumme ausgeworfen, die jede Personalvertretung aufteilt. Das Ausmaß 
wurde so errechnet, dass von den einzelnen Direktionen für die einzelnen Individuen die 
tatsächlich in der Personalvertretung sind, Nachweis verlangte, wie viel jeder zu bekommen 
hat. 
Es hat sich nach dem Umsturz gezeigt, dass die Eisenbahner durch ihre Personalvertretung 
nicht nur von unüberlegten Sprüchen zurückgehalten wurden, sondern insbesondere im 
Zentralausschuss wurde es so weit gedacht, dass die Personalvertreter sehr einsichtig sind 
und wenn nicht von anderer Seite, wo noch keine Personalvertreter geschaffen sind, Dinge 
hereingetragen wurden, die Eisenbahner ein sehr ruhiges Element dargestellt haben. Ein 
Verwurf gegen die Personalvertretungen, dass sie uns nicht mithelfen, müsste ich, was die 
Eisenbahner anbelangt, entscheidend ablehnen. 
Alter: 
Mayr: Ergänzung Staatsbahnengesetzesentwurf. Vorläufig wird man sich behelfen müssen. 
Budgetieren. – Angenommen 
Freitag 2 Uhr/7 Uhr 
 


























































































































































































































































































